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Öffentliche Anhörung zu dem 
 
Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz 
zur Änderung des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes 
– Drucks. 19/4828 – 
hierzu: 

Stellungnahmen der Anzuhörenden 
– Ausschussvorlage HHA/19/37 – 

(Teil 1 am 07.08., Teil 2 am 21.08.2017 verteilt) 
 
 
Vorsitzender: Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Ich darf Sie alle zur 43. Sitzung des Haushaltsausschusses recht herz-
lich begrüßen. Dies ist unsere erste Sitzung nach der Sommerpause. So, wie ich das se-
he, sind alle gesund und munter aus der Sommerpause zurückgekommen. Ich freue 
mich, Sie alle wiederzusehen. Ich habe eben schon dem Kollegen Kaufmann versichert, 
dass ich wochenlang darauf hingefiebert habe, dass wir wieder hier zusammenkom-
men können – und das gleich mit einem gewichtigen Punkt.  
 
Die heutige Sitzung besteht aus zwei Teilen, einem öffentlichen und einem nicht öffent-
lichen. Wir werden uns in dem öffentlichen Teil, in den wir auch gleich eintauchen, mit 
dem zweiten Kommunalinvestitionsprogramm befassen.  
 
Zunächst darf ich aber Herrn Minister Dr. Schäfer für die Landesregierung, Herrn Dr. 
Wallmann, den Präsidenten des Rechnungshofs, und alle Kolleginnen und Kollegen so-
wie Damen und Herren aus den einzelnen Häusern begrüßen. Wir haben zwei Praktikan-
ten, einen Praktikanten der Kanzlei und einen Praktikanten der CDU-Fraktion. Ich denke, 
Sie sind – wie immer – alle damit einverstanden, dass die beiden Herren heute Morgen 
hier teilnehmen. Die Praktikanten begrüße ich auch herzlich. Ich wünsche Ihnen viele 
und vor allen Dingen positive, gute Eindrücke.  
 
Im öffentlichen Teil, in dem wir uns jetzt befinden, begrüße ich auch die Damen und 
Herren Anzuhörenden aus den einzelnen Organisationen ganz herzlich. Ich freue mich, 
dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Damen und Her-
ren, die zugesagt haben, hier sind. Sie sehen mir nach, dass ich viele, aber nicht alle 
kenne. Ich gehe nachher in Blöcken durch, so, wie wir uns die Reihenfolge vorgestellt 
haben. Wir versuchen, Themen, die zusammengehören, zu Blöcken zusammenzufassen. 
Falls ich einen Anzuhörenden übersehen sollte, bitte ich ihn, den Finger zu heben. Es 
werden alle zu Wort kommen.  
 
Meine Damen und Herren, zu Beginn der öffentlichen Anhörung gebe ich zunächst 
einmal Herrn Minister Dr. Schäfer für ein Eingangsstatement das Wort. – Bitte schön.  
 
 
Minister Dr. Thomas Schäfer: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich hatte den 
Herrn Vorsitzenden mit zwei Schreiben – eines aus dem Juni und eines wenige Tage alt – 
unterrichtet, dass es in der Nachfolge zu der Grundsatzverabredung der Gewährung 
der Mittel durch den Bund im Zuge eines Entwurfs einer entsprechenden Verwaltungs-
vereinbarung noch einmal zu etwas kritischen Erörterungen mit der Bundesebene ge-
kommen ist.  

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/8/04828.pdf
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Sie werden sich erinnern: Der Bund hatte in seinem ersten Entwurf vorgesehen, dass die 
Mittel, die der Bund gewährt, auf maximal 50 % der Schulträger konzentriert werden 
müssen. Das hätte einen beträchtlichen Veränderungsbedarf an den Kontingentierun-
gen, wie wir sie im Entwurf des Gesetzes vorgesehen haben, ausgelöst. 
 
Wir haben dann über den Sommer hinweg in sehr intensiven Gesprächen mit dem Bund 
erreichen können, dass der Bund bereit war, eine zusätzliche Formulierung aufzuneh-
men, die weitestgehend an das anknüpft, was wir Hessen dort vorgeschlagen haben. 
Einen einzigen kleinen Halbsatz hat der Bund nicht übernommen. Dieser Halbsatz löst 
aus, dass wir innerhalb der Bundesmittel zugunsten der noch etwas bedürftigeren 
Kommunen umschichten müssen, sodass dort dann ein Delta von knapp 16 Millionen € 
entstehen würde.  
 
Ich hatte Ihnen in meinem zweiten Schreiben einen Weg aufgezeigt, wenn man es 
denn machen wollte, dass man es machen könnte, indem man das Landesprogramm 
um 20 Millionen € aufstockt und damit die Beteiligten neutral stellt, sodass dann die 
wegfallenden Mittel aus dem Bundesprogramm durch geringfügig höhere Landesmit-
tel, die dem Umstand Rechnung tragen, dass dort Darlehenstilgungszusagen statt fixer 
Festzuschüsse vorgesehen sind, entsprechend ausgeglichen werden.  
 
Das wollte ich zum Eingang vielleicht auch an die Adresse der Anzuhörenden vorbrin-
gen. Es kann also noch einmal Modifizierungen in der Gesamthöhe geben. An der 
Grundsystematik ändert sich dadurch nichts. Allerdings löst diese mittlerweile abge-
schlossene Verwaltungsvereinbarung auf jeden Fall Anpassungsbedarf auf der gesetzli-
chen Ebene aus, sodass im weiteren parlamentarischen Verfahren eine Anpassung 
über Änderungsanträge notwendig ist. Sollten Formulierungshilfen dafür notwendig sein, 
stehen wir gern hilfreich zur Seite. So weit von mir zur Einleitung.  
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es von Ihrer Seite dazu Fragen, Wortmel-
dungen, Hinweise? – Das ist im Moment nicht der Fall.  
 
Dann starten wir mit der Anhörung. Wie immer beginnen wir mit den kommunalen Spit-
zenverbänden. – Herr Dr. Dieter, bitte schön.  
 
 
Herr Dr. Dieter: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, meine Da-
men und Herren! Sie haben eine für unsere Verhältnisse außerordentlich positive Stel-
lungnahme zur Kenntnis nehmen können. Wir bekommen round about 330 Millionen € 
vom Bund, rund 70 Millionen € vom Land, wenn man die Gesamtsumme rechnet, also 
rund 400 Millionen € für Schulbauinvestitionen in unseren Städten und Kreisen. Das ist 
positiv. Das Geld brauchen wir dringend. Es löst natürlich bei Weitem nicht alle Proble-
me im Bereich des Schulbauinvestitionsbedarfs, aber das, glaube ich, wissen alle Betei-
ligten. Es ist jedenfalls ein Schub, den wir gut verarbeiten können.  
 
Wenn man Geld bekommt, macht man gern einen Haken dran, sagt Danke schön, und 
das war es. Deswegen möchte ich auch nicht allzu viele kritische Anmerkungen ma-
chen. Der Bund hat da eine neue Art der Finanzierung aufgemacht, die nicht unbe-
dingt wegweisend zu sein braucht. Dass sich der Bund jetzt in verschiedene 
Verteilsysteme der Länder einmischt, ist nichts, was das Herz besonders erfreuen muss. 
Wir haben jetzt zwei Ansprechpartner, den Bund und das Land, und jeder möchte das 
auf seine Weise machen. Das erleichtert unsere Arbeit nicht.  
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Wir waren in dem konkreten Fall sehr aufseiten des Landes in seinem Bestreben, den 
Bund zu Vereinfachungen zu bewegen. Das, was am Ende herausgekommen ist, ist ein 
komplizierter Mechanismus mit 70 % und 85 %. Die Frage ist, ob es sich lohnt, das alles zu 
verstehen. Denn ich hoffe, dass man es nicht noch einmal braucht.  
 
Es ist eine Form des Hineinmengens, die nicht angenehm ist. Die Vorgaben des Bundes, 
der das Thema Finanzschwäche jetzt auch in der neuen Länderfinanzausgleichsrege-
lung eingeführt hat, sind aus hessischer Sicht eher unangenehm, weil man Finanz-
schwäche nur dann zur Finanzverteilung verarbeiten darf, wenn man weiß, was das ist. 
Der Bund neigt sehr dazu, Finanzschwäche als Finanzertragsschwäche zu definieren. 
Das ist aber nicht richtig. Verteilfunktion kann man nur richtig definieren, wenn man 
auch den Bedarf rechnet. Das muss immer mit beachtet werden.  
 
Dieses Mal hatten wir noch ein bisschen Glück, dass sich der Bund dieser Erkenntnis of-
fenbar nicht ganz verschlossen hat und wenigstens die hohen Kassenkredite, die wir bei 
den hessischen Kommunen haben, mit zum Verteilkriterium gemacht hat. Kassenkredite 
sind ja ein mittelbarer Hinweis auf einen nicht befriedigten Bedarf. Deswegen ist das 
Bedarfselement diesmal noch mit eingeklungen. Wir haben auch schon dem Land ge-
sagt: Wenn wir jetzt die Hessenkasse bekommen, schauen wir, dass wir die Kassenkredi-
te wenigstens als Fiktion dessen, was übrig bleibt, aufrechterhalten, falls der Bund doch 
noch einmal darauf rekurrieren sollte, sodass wir dann aufgrund unserer eigenen Schul-
denbeseitigung beim Bund nicht noch bestraft werden.  
 
In jedem Fall muss man aber, wenn man sich neue Finanzverteilungssysteme ausdenkt, 
nicht nur den Ertrag, sondern auch den Bedarf rechnen. Sonst fließt das Geld einseitig 
an Hessen vorbei. Das als grundsätzliche Kritik.  
 
Das, was das Land dem Bund abgerungen hat, ist dann doch etwas klarer und einfa-
cher zu gestalten. Wie schon gesagt: Wir haben das positiv begleitet. Dieser Punkt ver-
dient auch die positive Bewertung der Spitzenverbände bzw. des Hessischen Städteta-
ges. – Vielen Dank.  
 
 
Frau Dr. Teschner: Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete! Ich kann mich in diesem Fall 
den Worten meines Vorredners durchaus anschließen. Insofern ist es nicht falsch, dass er 
uns sozusagen gemeinsam zitiert hat. Dem ist eigentlich auch nicht viel hinzuzufügen. Es 
gibt den Vorschlag, von dem der Herr Minister auch gerade gesprochen hat, wie diese 
Verschiebung aussehen könnte. Wenn das so stattfindet, wäre das durchaus in unserem 
Sinn, weil damit die Mittelverschiebung für die Kommunen, die jetzt geringere Mittel aus 
dem Bundesprogramm erhalten, etwas mehr als ausgeglichen wäre.  
 
Ansonsten ist, glaube ich, den Worten von Herrn Dr. Dieter in diesem Fall – bei diesem 
Thema haben wir eigentlich auch keine Differenzen – von meiner Seite nichts mehr hin-
zuzufügen. – Danke auch.  
 

(Herr Dr. Dieter: Es geht ja nicht um die Kreisumlage!) 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen. – Der Städte- und Gemeindebund 
hat eine schriftliche Stellungnahme abgegeben und verzichtet auf eine Stellungnahme 
in der heutigen Anhörung. 
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Ich gucke einmal in die Runde. Ist ein Vertreter des Landeswohlfahrtsverbands da? – 
Das scheint nicht der Fall zu sein. Auch er hat eine schriftliche Stellungnahme abgege-
ben. 
 
Avisiert wurde mir eine Vertreterin der Stadt Kassel, Frau Stadträtin Janz. Ich sehe sie 
aber nicht. Sie ist nicht da. Das ist auch ein langer Weg. Den Oberbürgermeister der 
Stadt Rüsselsheim, Herrn Patrick Burghardt, sehe ich auch nicht. Ist ein anderer Vertreter 
der beiden benannten Städte da? – Das scheint nicht der Fall zu sein.  
 

(Herr Dr. Dieter: Der Städtetag hat seine Stellungnahme abgegeben!) 
 

– Das ist klar. Es waren dennoch Vertreter der beiden Städte avisiert, aber gut. Ich habe 
höflichkeitshalber gefragt.  
 
Das waren jetzt die Stellungnahmen der kommunalen Seite. Gibt es dazu Fragen, Hin-
weise aus den Fraktionen? 
 
 
Abg. Torsten Warnecke: Sie hatten dankenswerterweise beide darauf hingewiesen, 
dass es offenkundig nicht nur ein Programm für die Kommunen gibt, denen es finanziell 
nicht so gut geht bzw. die höhere Bedarfe haben – je nachdem, wie herum man das 
interpretiert –, sondern dass es für alle Kommunen in Hessen, die Schulträger sind, Geld 
geben soll. In dem Zusammenhang habe ich eine Frage. Bislang ist offenkundig vorge-
sehen, dass die Kommunen, die als finanzstärker betrachtet werden, über den ersten 
Zeitraum, die erste Tranche von zehn Jahren der Rückzahlung hinaus einen Zinszuschuss 
bekommen sollen. Die finanzstärkeren sollen den Zinszuschuss also über das Landespro-
gramm bekommen, die finanzschwächeren nicht. Wie stehen die Spitzenverbände da-
zu? 
 
 
Herr Dr. Dieter: Wir halten – das haben wir jetzt nicht ausdrücklich gesagt – es auch für 
richtig, dass es einen Zinszuschuss gibt. Das ist ja nichts, was wir ablehnen würden.  
 

(Heiterkeit) 
 
 
Abg. Torsten Warnecke: Wenn wir das, was im Gesetzestext der Fraktionen von CDU 
und Grünen drinsteht, richtig verstanden haben, heißt das, dass bei dem Bundespro-
gramm für die ersten zehn Jahre die Zinsen übernommen werden und die Kommunen 
nach Möglichkeit – es steht „können“ im Text – die Kredite bei der WIBank aufnehmen 
sollen. Danach sieht es so aus, dass diejenigen, die als finanzschwach eingeschätzt 
werden und damit das Bundesgeld bekommen, keinen Zinszuschuss mehr bekommen, 
und die vom Landesprogramm Profitierenden bekommen dann einen Zinszuschuss in 
Höhe von 1 %, solange nicht die Zinsen geringer sind und blablabla.  
 
Die Frage ist jetzt ganz einfach, ob Sie es für vernünftig halten, dass die finanzstärkeren 
Kommunen nach zehn Jahren einen Zinszuschuss für weitere zehn Jahre bekommen 
und die finanzschwächeren nicht.  
 
 
Herr Dr. Dieter: Ich habe mich damals in den verschiedenen Runden mit den Einzelhei-
ten befasst. Es ist doch eine Zuweisung des Bundes. 330 Millionen € kommen als Zuwei-
sung des Bundes direkt an die Kommunen.  
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Abg. Torsten Warnecke: Es geht um den Kommunalanteil von 110 Millionen €, der sehr 
wahrscheinlich kreditär finanziert werden muss, weil keine der finanzschwächeren 
Kommunen in der Lage ist, dieses Geld cash aufzubringen. Das Land hat sich nun bereit 
erklärt, für die ersten zehn Jahre den Zinsanteil, der zu zahlen ist, komplett zu überneh-
men. Wenn ich das richtig im Kopf habe, geht das Land von zwei Prozentpunkten aus, 
die bei der WIBank zu zahlen wären.  
 
Das gilt beim Landesteil des Programms natürlich auch für die finanzstärkeren Kommu-
nen. Jetzt ist allerdings im Gesetz noch vorgesehen, dass die finanzstärkeren Kommunen 
für den Zeitraum nach den zehn Jahren – wir können wahrscheinlich davon ausgehen, 
dass es sich bei Baumaßnahmen um Maßnahmen handelt, die innerhalb von 30 Jahren 
getilgt werden und nicht innerhalb von zehn Jahren – einen Zinszuschuss von einem Pro-
zentpunkt für weitere zehn Jahre erhalten sollen, es sei denn die Zinsen lägen unter ei-
nem Prozentpunkt – das ist logisch, da soll ja keine Subventionierung von nicht gezahl-
ten Zinsen erfolgen.  
 
Jetzt ist die Frage, ob Sie es für angemessen halten, dass die finanzstärkeren Kommunen 
für ihren Programmteil – Herr Dr. Dieter, das waren die in Ihrem Statement genannten 
55 Millionen € und der Kommunalanteil – einen Prozentpunkt Zinszuschuss bekommen 
und die Kommunen, die finanzschwächer sind, ihre 110 Millionen € ohne weitere Zinszu-
schüsse finanzieren müssen?  
 
 
Herr Dr. Dieter: Wir vertreten unsere Mitglieder einheitlich, die finanzstarken und die fi-
nanzschwachen – wie immer man das definiert. Die sogenannten finanzstarken Kom-
munen bekommen deutlich weniger Mittel. Wir haben eine Tabelle, die Sie auch bei 
uns im Netz sehen können. Sie erhalten pro Einwohner 225 €, davor wie danach. Dies ist 
eine deutliche Absetzung. 
 
Das heißt, die Programmausrichtung ist so, dass die finanzstarken einen deutlich kleine-
ren Betrag gegenüber den sogenannten finanzschwächeren bekommen, die ja das 
Gros bilden. Es ist ein Programmmix, der deutlich macht, dass die als finanzschwächer 
einzustufenden den Löwenanteil bekommen sollen – das halten wir auch für richtig; das 
tragen auch unsere finanzstärkeren Kommunen mit –, sodass ich an den weiteren De-
tails des Gesetzes nichts auszusetzen weiß.  
 
 
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich habe noch etwas zu dem, was der Kollege Warnecke 
angesprochen hat, vorzubringen.  
 
Lieber Kollege Warnecke, in § 14 Absatz 2 des vorliegenden Entwurfs steht, dass der 
Programmteil Bundesprogramm von den Empfängern – das sind die finanzschwäche-
ren Kommunen – in zehn Jahren getilgt wird. Das heißt, das elfte Jahr, in dem die Zinshil-
fen wegfallen, gibt es gar nicht. Das Land trägt für die zehn Jahre die Zinsen, und die 
Kommune tilgt den Anteil, den sie nicht als Zuschuss vom Bund bekommt, also ihren Ei-
genanteil. Und damit ist der Käse gegessen. Deswegen verstehe ich Ihre Frage nicht.  
 
Während die anderen, die Sie „finanzstärker“ nennen, bis zu 30 Jahren und für die zwei-
te Tranche dann Zinshilfe – – 
 

(Abg. Norbert Schmitt: Dann wäre die Tilgung 8 %!) 
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– Ich habe das vorgetragen, was im Gesetzentwurf steht. – Deswegen verstehe ich Ihre 
Frage nicht. Wie kommen Sie darauf, dass ab einem elften Jahr im Bundesprogramm 
keine Zinshilfen da sind, während es bei den in Anführungszeichen „reicheren“ im Lan-
desprogramm Zinsdiensthilfen gibt? Herr Dr. Dieter vom Städtetag hat die Frage, glaube 
ich, auch nicht verstanden. Nach meiner Wahrnehmung findet sie sich im Gesetzent-
wurf nicht. Deswegen ist die Verwirrung eher größer denn kleiner geworden. 
 
 
Abg. Torsten Warnecke: Da wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, das im Landtag disku-
tiert hatten und es auch noch eine Änderung geben soll, war meine indirekt damit ver-
bundene Frage die: Da wir bei Schulbauten in der Regel davon ausgehen, dass wir die 
nicht in zehn Jahren abschreiben, und da wir auch so riesigen Wert darauf legen, dass 
es doppische Haushalte gibt, die mit Haushaltsklarheit und -wahrheit aufwarten, ist an 
die kommunale Seite vielleicht schon die Frage zu stellen, ob sie es für angemessen 
hält, dass die finanzstärkeren Kommunen Schulbauten offenkundig längerfristig tilgen 
können als die finanzschwächeren. Wir können das Spiel auch umdrehen, damit wir uns 
nicht falsch verstehen. Das heißt also, dass finanzschwache Kommunen Schulgebäude, 
die sie dann auf 30 Jahre abschreiben, innerhalb von zehn Jahren zu tilgen haben, 
während finanzstärkere Kommunen sich das dann noch überlegen können.  
 

(Abg. Frank-Peter Kaufmann: Das ist doch Quatsch, verdammt noch einmal!) 
 
 
Vorsitzender: Kollege Kaufmann, ganz ruhig. Es ist die erste Sitzung nach den Sommerfe-
rien. Wir regen uns nicht auf. 
 

(Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Es begann so schön!) 
 
Das sind jetzt tief gehende Fachfragen. Ich weiß nicht, ob wir den Knoten an der Stelle 
lösen können, Kollege Warnecke – wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sollte man das 
noch einmal an anderer Stelle bilateral besprechen. Wir können es auch im Plenum 
noch einmal diskutieren. Es scheint mir im Moment keine Auflösung zu geben. Oder ha-
ben Sie, Dr. Dieter, noch einen Hinweis zu dem Diskutierten? 
 
 
Herr Dr. Dieter: Nein, ich habe die Frage beantwortet.  
 
 
Abg. Norbert Schmitt: Es geht nun um einen anderen Komplex. Da jetzt alle das Pro-
gramm so sehr begrüßen – wir begrüßen es auch sehr; es ist ein sinnvolles Programm, 
das dank der Initiative, die die SPD ergriffen hat, vor allem von der Bundesebene finan-
ziert wird –, wollte ich die kommunalen Vertreter – in dem Fall den Vertreter des Städte-
tags und die Dame des Landkreistages – einmal nach dem Bedarf fragen.  
 
Der DGB hat in seiner Stellungnahme zitiert, dass allein die Stadt Frankfurt einen Investiti-
onsbedarf im Schulbereich von 1 Milliarde € hat, die Stadt Wiesbaden wird mit 400 Milli-
onen € beschrieben, und in Marburg-Biedenkopf – da müsste sich eigentlich jemand 
hier ganz besonders gut auskennen – wird der Investitionsbedarf auf 170 Millionen € ge-
schätzt. Ich könnte jetzt ergänzen: Ich habe gehört, in meinem Kreis liegt er bei 150 Mil-
lionen €.  
 
Ich will von Ihnen wissen: Sind die Zahlen falsch, die der DGB in der Öffentlichkeit ge-
nannt hat? Können Sie dazu etwas sagen?  
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Zweitens: Gibt es eine Liste? Das Institut für Urbanistik hat es, als es um die Frage der Kri-
terien der Verteilung geht, auch in seiner Stellungnahme. Gibt es eine Aufstellung, eine 
Liste? Gibt es etwas, mit dem man den Investitionsbedarf im Schulbereich beziffern 
kann? Das wäre auch für das Land für eine rationale Diskussion darüber, ob das ein 
Tropfen auf den heißen Stein oder die Lösung all unserer Probleme ist, hilfreich. Es wäre 
wichtig, so etwas einmal darzustellen und offenzulegen.  
 
Wie gesagt: Haben Sie Vorstellungen, gibt es Listen, gibt es Aussagen aus Ihren Mit-
gliedsstädten und -gemeinden, -landkreisen darüber, wie hoch der Investitionsbedarf 
allein im Schulbereich ist? 
 
 
Frau Dr. Teschner: Eine solche Liste gibt es nach meiner Kenntnis nicht. Ansonsten muss 
man sagen, dass dieses Programm jetzt z. B. das Thema Neubauten auch nicht ab-
deckt. Das wäre jetzt – das weiß aber Dr. Dieter sicherlich besser – sicherlich ein Thema 
in Frankfurt mit dem hohen Zuzug. Daher kann ich dazu leider nichts Genaueres sagen.  
 
 
Herr Dr. Dieter: Ich hatte eingangs schon betont, dass das Programm nicht alle unsere 
Probleme löst. Es gibt auch niemanden, der das so sehen würde. Das wäre sicher an 
der Realität vorbei.  
 
Die Zahlen zu den Investitionsbedarfen, die Sie, Herr Abg. Schmitt, vorgetragen haben, 
sind schlüssig. Die Städte – gerade Frankfurt – haben mit dem enormen Zuzug an Bevöl-
kerung und mit dem enormen Zuwachs an Schülerinnen und Schülern, der damit ver-
bunden ist, natürlich einen enormen Bedarf.  
 
Es ist ein irrer Aufwand, wenn ich das einmal so flapsig formulieren darf, exakt zu ermit-
teln, wie hoch das im Einzelnen ist. In Zeiten, in denen wir uns wahrscheinlich alle darü-
ber im Klaren sind, dass ein deutlich überstehender Bedarf existiert, lohnt es sich auch 
kaum, den letzten Euro genau zu bemessen, weil das nichts daran ändert, dass der Be-
darf riesig ist. Darauf sollten wir uns verständigen: Der Bedarf ist riesig.  
 
Die 400 Millionen € von Bund und Land sind kein Tropfen auf den heißen Stein. Dafür ist 
es deutlich zu viel. Aber es ist natürlich weit davon entfernt, alle Probleme zu lösen, die 
wir im Investitionsbereich in der Schule haben. Da werden nach wie vor enorme zusätz-
liche Mittel erforderlich sein.  
 
Es ist auch klar – darauf haben wir hingewiesen, und das war auch mit ein Grund für die 
Diskussion mit dem Bund –, dass es sinnvoll ist, Schulneubauten zu fördern, dass es sinn-
voll ist, die Mittel dort zu lozieren, wo viele Schüler neu hinzukommen, und dass die Ab-
wägungsfrage Finanzschwäche – wie immer man sie definiert – und Schülerzuwachs 
vielleicht auch besser im Kontext Land und Kommunen zu lösen ist.  
 
Der Bund ist willkommen, wenn er Geld gibt, aber er sollte es dabei bewenden lassen, 
zu sagen: Hier ist das Geld, und wie ihr es verteilt, wisst ihr in Land und Kommunen bes-
ser. – Ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn solche Programme erneut kommen, uns 
auch darauf verständigen, uns stärker an dem realen Bedarf, vor allem an dem zu-
wachsenden Bedarf zu orientieren.  
 
 
Abg. Jan Schalauske: Ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Ich wollte auch zu diesem 
Themenkomplex nachfragen. Kollege Schmitt hat aus der DGB-Studie schon die Zahlen 
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für die Städte Frankfurt, Wiesbaden und auch für den Landkreis Marburg-Biedenkopf 
genannt. Es gibt noch eine weitere Zahl, die auch in der Stellungnahme des Deutschen 
Instituts für Urbanistik steht, nämlich dass man bundesweit mit einem Investitionsbedarf 
von rund 33 Milliarden € im Schulbereich zu rechnen hat. Es gibt des Weiteren den Hin-
weis einer Bertelsmann-Studie, dass wir – da kommen wir dann auch in den Bereich 
Neubauten – mit steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen zu rechnen haben, dass 
bis 2025 bis zu eine Million zusätzliche Schüler erwartet werden.  
 
Wenn Sie jetzt sagen, dass man mit dem Programm der Landesregierung und der Wei-
tergabe der Bundesmittel weit davon entfernt ist, alle Probleme zu lösen, und dass 
enorme zusätzliche Mittel notwendig wären, um diesem gewaltigen Bedarf entgegen-
zutreten, will ich doch einmal fragen, ob es nicht hilfreich und sinnvoll wäre, wie z. B. in 
dem dem Finanzminister sehr gut bekannten Landkreis Marburg-Biedenkopf – dieser hat 
in einer professionellen Bedarfsanalyse die Bedarfe seriös abgeschätzt, um daraus Maß-
nahmen zu entwickeln, wie man dem Bedarf entgegentreten kann – eine Bedarfsana-
lyse in Zusammenarbeit von Kommunen und Land in Angriff zu nehmen, um überhaupt 
einmal die tatsächlichen Bedarfe für das Land Hessen und für die Kommunen im Land 
Hessen zu fassen und sich aus dieser Perspektive auch anschauen zu können, welche 
Mittel notwendig sind. 
 
 
Herr Dr. Dieter: Ich hatte schon gesagt: Eigentlich ist eine ganz scharfe Bedarfsanalyse in 
dem Maß erforderlich, in dem man nicht ganz sicher ist, ob tatsächlich noch Bedarfe 
bestehen. In Zeiten, in denen völlig unstrittig ist – ich kenne keinen Politiker auf keiner 
politischen Ebene, der das in Zweifel zieht –, dass wir im Moment im Land einen großen 
Schulbauinvestitionsbedarf haben – das ist völlig unstrittig –, solange das der Fall ist, 
würde ich sagen, dass Investieren das Ziel ist und die genaue Analyse, wie der Bedarf 
ist, nicht so sehr im Vordergrund steht, wie in dem Moment, in dem man vielleicht sagt: 
Jetzt müssen wir überlegen, ob der Schulbau soweit erfolgt ist, dass wir andere Prioritä-
ten setzen müssen und die Prioritäten abgleichen müssen. – Deswegen ist der Druck 
einer genauen Bedarfsanalyse in Zeiten wie diesen gar nicht so entscheidend hoch.  
 
Aber – an der Stelle gebe ich Ihnen recht –: Es macht durchaus Sinn, uns frühzeitig da-
rüber zu verständigen – vielleicht ist das dann auch eine Aufgabe für die 20. Legislatur-
periode des Landtag –, wie das aussieht. Da ist es tatsächlich von vornherein richtig, 
wenn wir das gemeinsam machen. Es ist gut, wenn Land und Kommunen sich anlässlich 
einer solchen Analyse verständigen und einigen, wie das aussieht, und nicht der eine 
erst eine Analyse macht und der andere sie dann bestreitet.  
 
So etwas Ähnliches ist beantragt. Im Januar 2017 gab es im Landtag dazu einen An-
trag. Aus Sicht des Städtetags hätten wir überhaupt keine Bedenken, da mitzumachen 
und dieses gemeinsam zu analysieren und zu eruieren.  
 
 
Abg. Eva Goldbach: Frau Dr. Teschner, Herr Dr. Dieter, danke für Ihre Ausführungen. Ich 
habe zwei Fragen an Sie beide. Einmal: Können die Schulträgerkommunen, also die 
zuständigen Landkreise und Städte, nach Ihrer Einschätzung die Investitionen im Mo-
ment umsetzen? Denn wir haben gerade eine Besonderheit. Bei den alten Konjunktur-
investitionsprogrammen SIP und ZIP war es so, dass wir in einem Konjunkturtief waren 
und dass das auch ausdrücklich Konjunkturprogramme waren. Jetzt sind wir aber in ei-
ner Hochphase. Das heißt, wir setzen da noch etwas drauf: Vollbeschäftigung im 
Handwerk, volle Auftragsbücher. Könnten die Kommunen im Moment überhaupt noch 
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mehr umsetzen, und schaffen sie es überhaupt, diese Volumina im Moment schon um-
zusetzen? Das ist die erste Frage.  
 
Meine zweite Frage ist: Ist es nicht so, dass in allen Schulträgerkommunen Planungen für 
Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen vorliegen und dass die Kommunen diese 
Maßnahmen auch selbst bewerten? Die Baukostenschätzung können nur die Kommu-
nen machen. Das kann das Land ja gar nicht machen.  
 

(Abg. Norbert Schmitt: Wir haben Investitionspläne! Wir haben Schul- und Ent-
wicklungspläne!) 

 
 
Herr Dr. Dieter: Die letzte Frage ist, glaube ich, klar. Die Schulen oder die einzelnen Städ-
te haben für sich sehr wohl das im Einzelnen erhoben und ihre Planungen vorbereitet. 
Daran will ich keinen Zweifel lassen. Das ist noch einmal etwas anderes als eine flä-
chendeckende Bedarfsanalyse. Nicht, dass Sie mich an der Stelle falsch verstanden 
haben: Unsere Schulträger wissen schon, wo sie ihre Schwerpunkte setzen müssen, und 
planen das auch. 
 
Klar ist – es geht ja nicht allein um Schulbau, das ist aber ein zentraler Punkt –, dass 
durchaus immer ein Kapazitätenproblem besteht, wenn man Kommunen sagt: „Ihr dürft 
nicht zu viele Beschäftigte vorhalten“, aber gleichzeitig von Ihnen erwartet, dass sie 
dann, wenn es um Investitionen geht, genügend Mannschaft an Bord haben. Das ist 
seit Langem eine Schwierigkeit, die aber, glaube ich, allgemein bekannt ist.  
 
Der Hinweis zur Konjunkturlage ist auch richtig. Die Konjunkturlage – anders als die 
Zinslage – macht Investitionen insofern schwierig, als dass die Auftragsbücher im Mo-
ment voll sind. Da könnte man jetzt sagen: Wartet doch, bis die Konjunktur wieder zu-
rückgeht. – Das wäre eine wahrscheinlich nicht optimale Empfehlung, weil der Bedarfs-
druck so hoch ist und ich, wenn ich die Zahlen, die Herr Abg. Schmitt vorhin zitiert hat 
und die ich als schlüssig bezeichnet habe, zugrunde lege, davon ausgehe – ohne jetzt 
fürchten zu müssen, dass unsere Konjunktur demnächst abkühlt –, dass ein großer Teil 
dieser Investitionen auch in weniger konjunkturgünstigen Zeiten noch abzuarbeiten sein 
wird – dann wahrscheinlich wieder mit höheren Zinsen.  
 
Daher haben Sie, Frau Abg. Goldbach, recht, wenn Sie sagen, dass es im Moment 
durchaus nicht ganz einfach ist, das unter den obwaltenden Umständen umzusetzen. 
Unsere Kommunen tun aber ihr Möglichstes.  
 
Wenn Ihre Frage darauf zielt, dass man eventuell fordern würde, dass noch mehr Geld 
von Bund oder Land kommt, dann wissen Sie, dass wir das immer gern nehmen, wobei 
die Frage der Art der Förderung und der Struktur immer diskutiert wird. Ich habe vorhin 
schon recht deutlich gesagt: Kommunen nehmen das Geld gern lieber in eigener Ver-
antwortung und lassen sich nicht zu enge Vorschriften machen, wofür sie es verwenden 
sollen. Denn sie wissen selbst am besten, wo es richtig angelegt ist.  
 
Deswegen streiten wir immer um eine verbesserte Finanzausstattung. Das werden wir 
weiter tun. Wenn sich das in Zuweisungen von Bund und Land für Investitionen zeigt – 
gut. Wenn es sich in vergleichbar freien allgemeinen Mitteln zeigt – fast noch besser.  
 
 
Frau Dr. Teschner: Vielleicht noch ergänzend – die Frage ging an uns beide –: Ich kann 
mich den Ausführungen von Herrn Dr. Dieter nur anschließen. Es ist halt so: Ja, die Auf-
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tragsbücher sind voll. Aber die Schulen sind jetzt in entsprechenden Zuständen, die In-
vestitionen erfordern. Wir wissen nicht, wie lange die gute Konjunkturlage andauert. Am 
Ende kann man auf eine Konjunkturänderung unter Umständen nicht warten.  
 
Deswegen ist es, wie gesagt, so: Wenn das Geld kommt, nehmen wir es gern. – Ich bin 
sicher, dass die Kommunen Wege finden, das in angemessener Zeit zu investieren.  
 
 
Abg. Norbert Schmitt: Ich möchte noch einen Hinweis geben. Der Hinweis auf die Auflis-
tung der Investitionen in den Finanzplänen ist richtig. Aber ich weiß jetzt wiederum aus 
meinem Kreis, dass da natürlich auch schon Schwerpunktsetzungen vorgenommen 
worden sind und nicht der Gesamtbedarf für die nächsten Jahre zum Ausdruck ge-
bracht wurde. Darauf wollte ich zu dem, was Frau Goldbach vorgebracht hat, hinwei-
sen. Das ist also ein Anhaltspunkt, aber eben kein umfassender.  
 

(Herr Dr. Dieter: Klar!) 
 
Ein zweiter Hinweis – Stichwort Hochphase –: Unser Ansatz war immer, dass wir bei kom-
munalen Investitionen eigentlich eine Verstetigung brauchen. Ich will jetzt nicht alte 
Schlachten führen. Aber wenn wir an so einem Punkt sind und die Frage gestellt wird, 
ob die Kommunen überhaupt in der Lage sind, das umzusetzen, stelle ich fest: Wir ha-
ben das Problem, dass der aktuelle Kommunale Finanzausgleich aus unserer Sicht den 
Investitionsbedarf nicht abdeckt, sondern nur die Abschreibungen berücksichtigt, also 
sozusagen nur den vorhanden Bestand mit einfließen lässt.  
 
Deswegen doch noch einmal – das Institut für Urbanistik hat das eigentlich auch ange-
fordert –: Es würde uns – das sage ich jetzt auch einmal von der kommunalen Seite – 
insgesamt weiterbringen, nicht nur im Schulbereich, sondern auch in anderen Berei-
chen, die tatsächlichen kommunalen Bedarfe zu ermitteln und diese dann mit einer 
Summe X – das müssen wir dann sehen – im Kommunalen Finanzausgleich als Bedarf zu 
berücksichtigen. Das gehört, finde ich, auch irgendwo zum Bedarf. Denn jedes dritte 
Jahr reden wir über ein neues Programm, weil wir sehen, dass es der kommunalen Seite 
nicht reicht.  
 
Vielleicht sagen Sie zur Frage der Einordnung eines solchen Programms noch etwas. Da 
sind wir an dem Punkt: Wie viel bringt es tatsächlich, was hilft es, und gibt es dazu auch 
Alternativen?  
 
 
Herr Dr. Dieter: Ich weiß nicht, was der Landtag in der 19. Legislaturperiode noch abar-
beiten kann. Das weiß ich nicht. Das wissen Sie alle besser.  
 
Ich glaube, perspektivisch ist es richtig, dass wir das Thema der Investitionen, des Investi-
tionsbedarfs auch zum Teil der Evaluationen zum Finanzausgleichsgesetz 2016 machen. 
Perspektivisch – das habe ich schon sehr deutlich gesagt; ich kann mir nicht vorstellen, 
dass wir als Städtetag da allein sind – werden die Kommunalen Spitzenverbände wohl 
bereit sein, gemeinsam mit dem Land den Investitionsbedarf für alle Felder, aber spezi-
ell für das so wichtige Thema „Bildung und Schule“ zu eruieren.  
 
Wenn das in den Landtagswahlprogrammen und der nächsten Koalitionsvereinbarung 
stehen würde, wäre das sicherlich etwas, was die Spitzenverbände sehr begrüßen wür-
den. Wir wissen, dass alle Landtagswahlprogramme schreiben werden. Wer die Koaliti-



Bu – 16 – HHA/19/43 – 23.08.2017 
 
 
onsvereinbarung schreiben wird, wissen wir noch nicht. Wenn es aber drinstehen wür-
de – das können wir heute schon sagen –, wäre das sicherlich nicht schlecht.  
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Ich sehe im Moment keine weiteren Fragen mehr an die 
kommunalen Vertreter.  
 
Das Institut für Urbanistik ist schon ein paarmal angesprochen worden. Das passt an der 
Stelle, glaube ich, ganz gut. – Ich darf Ihnen, Herr Dr. Scheller, das Wort geben. Bitte 
schön.  
 
 
Herr Dr. Scheller: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete! Vielen 
Dank für die Gelegenheit, hier Stellung zu beziehen. Wir machen das naturgemäß aus 
einer wissenschaftlichen Perspektive, die zwar sehr stark praxisorientiert, aber nichtsdes-
totrotz wissenschaftlich ist und einer entsprechenden Rationalität folgt. Diese ist dann 
an manchen Stellen vielleicht nicht ganz so kompatibel mit einem schon bereits lau-
fenden Gesetzgebungsprozess und einem Entwurf, der offenbar weitgehend steht und 
auch von vielen Seiten befürwortet wird.  
 
Nichtsdestotrotz haben wir in unserer Stellungnahme auf ein paar Punkte aufmerksam 
gemacht, die eventuell im Rahmen dieses Gesetzentwurfs oder mit Blick auf weitere 
Programme dieser Art berücksichtigt werden können.  
 
Zum einen ist, glaube ich, grundsätzlich vorab zu bemerken, dass man die investitions-
politische Brille mit der bildungspolitischen Brille noch stärker verknüpfen sollte. Darauf 
zielte eigentlich auch unsere Stellungnahme. Der Gesetzentwurf hat, so, wie er jetzt 
konzipiert ist, sehr stark die investitionspolitische Brille, folgt sehr stark dem Investitionsbe-
griff, so, wie er im Haushaltsgrundsätzegesetz normiert ist. Wenn wir schon diese Zuwei-
sungsprogramme haben, macht es aus unserer Sicht Sinn, dass wir versuchen sollten, 
stärker investitionspolitische Entscheidungen mit bildungspolitischen konzeptionellen 
Überlegungen zusammenzubringen.  
 
Der erste Punkt, den wir angemerkt haben, ist die Sachgerechtigkeit der Indikatoren. 
Die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern schlägt auch unter anderem 
zur Bestimmung der Finanzschwäche der Kommunen sozialräumliche Indikatoren vor. 
Wir würden es begrüßen, wenn diese Indikatoren berücksichtigt werden, also z. B. die 
Arbeitslosenquote oder die Höhe der Sozialausgaben. Das macht insofern Sinn, als dass, 
wie Sie alle wissen, in der Bundesrepublik Bildungserfolg maßgeblich von der sozialen 
Herkunft abhängig ist. Wenn man diese Überlegung mit einbezieht, dann haben wir oft 
Quartiere, in denen es eine Massierung hoher Arbeitslosigkeit, hoher Sozialausgaben 
gibt, wo Sie also Brennpunktquartiere, Brennpunktschulen haben. Die sollten fokussiert 
gefördert werden.  
 
Der zweite Punkt, den wir angemerkt hatten, ist das Thema „Inklusion und Integration“. 
Auch da könnte der Gesetzentwurf unseres Erachtens geschärft werden. Die Verwal-
tungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern erwähnt das Thema Inklusion explizit. 
Natürlich kann man unter den gegenwärtigen Formulierungen des hessischen Gesetz-
entwurfs durchaus auch das Thema Inklusion subsumieren. Unseres Erachtens wäre es 
aber ein deutliches Signal, wenn man hier auf die Inklusions- und Integrationsproblema-
tik und insbesondere auf die baulichen Aspekte, die investiven Aspekte dieser beiden 
bildungspolitischen Großkonzepte Bezug nehmen würde.  
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Der dritte Punkt, den wir angemerkt haben und auf den ich auch hier noch einmal hin-
weisen möchte, ist die Förderungsfähigkeit des externen Planungsaufwands der Kom-
munen. Wir haben in unseren Studien immer wieder darauf hingewiesen – das ist auch 
hier schon angesprochen worden –: Sind die Kommunen momentan, in der gegenwär-
tigen Situation, angesichts der diversen Programme überhaupt in der Lage, die ent-
sprechenden Investitionsplanungen und -umsetzungen vorzunehmen? Auch hier sollte 
der Gesetzentwurf unseres Erachtens geschärft werden. Der externe Planungsaufwand 
sollte, wie in der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern vorgesehen, 
förderfähig gemacht werden.  
 
Ein weiterer Punkt betrifft noch einmal die Kriterien oder die Indikatoren. Unseres Erach-
tens wäre es sinnvoll, in diesem Gesetzentwurf eine klare und eindeutige Bezugnahme 
auf die Schulentwicklungsplanung vorzunehmen. Auch das sieht die Verwaltungsver-
einbarung zwischen Bund und Ländern vor. Meines Erachtens würde es den konzeptio-
nellen Anspruch investitionspolitischer Entscheidungen doch deutlich erhöhen, wenn 
man den Kommunen auferlegt, nachzuweisen, inwieweit sich ihre investitionspolitischen 
Planungen in ein bildungspolitisches Gesamtkonzept für ihre Kommune, für ihren Land-
kreis einbetten würden.  
 
So viel ganz kurz als Anmerkungen und Ausführungen zu unserer Stellungnahme.  
 
 
Abg. Norbert Schmitt: Ich habe Ihre Stellungnahme wirklich aufmerksam gelesen. Ich 
befürchte nur, dass wir jetzt, weil die Zeit drängt, in dem Gesetzgebungsverfahren nicht 
mehr erwarten können, dass die Kriterien noch eingefügt werden, zumal der Entwurf 
auch mit den Kommunalen Spitzenverbänden durchverhandelt ist. Man muss ja ir-
gendwo in dieser Welt bleiben.  
 
Meine Frage bezieht sich auf den Investitionsbedarf. Dieser ist auf 32,8 Milliarden € bezif-
fert worden. Es ist auch auf die KfW-Studie Bezug genommen worden. Die Zahlen für 
Hessen sind interessant. Können Sie da Zahlen nennen? Gibt es einen Korridor für Hessen 
von – was weiß ich – 5 %, 10 % oder 15 %? Der Studie selbst ist dazu nichts zu entneh-
men. Möglicherweise haben Sie da Zahlen. Nachdem ein anderes Institut von Hessen 
als eine „Investitionswüste“ gesprochen hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Hessen 
da besonders betroffen ist. Könnten Sie dazu noch etwas sagen? 
 
 
Herr Dr. Scheller: Leider können wir dazu nichts Konkretes oder Seriöses sagen. Insofern 
enthalte ich mich da auch jeglicher numerischen Zahlennennung. Das ist, wie Sie fest-
gestellt haben, eine Hochrechnung für die Bundesrepublik insgesamt. Eine Länderaus-
wertung haben wir bisher nicht vorgenommen. Wir haben zwar auch Interesse daran, 
das zu machen. Aber dazu müssen wir die Kommunen noch ein Stück weit mehr mobili-
sieren, sich an dieser Umfrage zu beteiligen.  
 

(Abg. Norbert Schmitt: Haben Sie das gehört? – Gegenruf des Herrn Dr. Dieter: 
Das Problem ist bekannt!) 

 
 
Vorsitzender: Vielen Dank für die ergänzende Stellungnahme. Weitere Fragen an Herrn 
Dr. Scheller sehe ich nicht.  
 
Dann kommen wir jetzt zu den privaten Schulträgern. Wir haben einmal Frau Käss vom 
Verband Deutscher Privatschulen, Frau Johannsen vom Montessori-Landesverband und 
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Herrn Dr. Borzner von der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Hes-
sen.  
 
 
Frau Käss: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Staatsminister, liebe Ab-
geordnete! Herzlichen Dank. Auch der Verband Deutscher Privatschulen begrüßt die 
frühzeitige Umsetzung des kommunalen Investitionspakets und die grundsätzliche Ab-
sicht der Landesregierung, die auf Bundesebene vereinbarte Trägerneutralität auch im 
hessischen Gesetzentwurf zu berücksichtigen. Allerdings haben wir da einige Bauch-
schmerzen.  
 
Da Ihnen allen unsere schriftliche Stellungnahme vorliegt, möchte ich mich auch mit 
Blick auf die Zeit kurzfassen. Wir haben große Bedenken in Bezug auf die Formulierung in 
§ 15 Absatz 4 des Gesetzentwurfs. Dort wird die Weitergabe der Mittel aus dem kom-
munalen Investitionspaket in das Belieben der Kommunen gestellt; denn es heißt nur, 
dass eine Weitergabe an die Ersatzschulen erfolgen „kann“. Es ist also eine reine Ermes-
sensvorschrift.  
 
Im Rahmen der Umsetzung durch die Änderung des Landesgesetzes wurden nach Aus-
kunft des federführenden Ministeriums der Finanzen bei der Berechnung der den Kom-
munen avisierten Fördermittel indes auch die Schülerzahlen aller Ersatzschulen – aner-
kannter und genehmigter – gleichwertig zu den Schülerzahlen der Schülerinnen und 
Schüler an öffentlichen Schulen berücksichtigt. In der Folge haben die jetzt antragsbe-
rechtigten kommunalen Schulträger durch die Einbeziehung der Schülerzahlen der Er-
satzschulen höhere Kontingente zugewiesen bekommen, sodass diese nach unserer 
Auffassung auch in jedem Fall zu berücksichtigen sind.  
 
Unabhängig davon, dass der Landesgesetzgeber durch die derzeit vorliegende Fas-
sung des Entwurfs des KIP II entschieden hat, dass er in den Verteilungsprozess der 
Kommunen nicht eingreifen möchte, ist die Formulierung, die dort getroffen worden ist, 
in keinster Weise praktikabel, noch entspricht sie nach unserer Auffassung den klaren 
Vorgaben der Bundesgesetzgebung.  
 
Es ist nach der derzeitigen Regelung indes zu befürchten, dass es im Rahmen der Vertei-
lung durch die antragsberechtigen Kommunen – das ist eben bei der Stellungnahme 
der Kollegin und des Kollegen aus der kommunalen Familie auch schon ein bisschen 
angeklungen – immer nur um die staatlichen Schulen geht und die Ersatzschulen über-
haupt keine Berücksichtigung finden.  
 
Nach unserer Auffassung ist als Konsequenz der Landesgesetzgeber aufzufordern, eine 
Berücksichtigung der Ersatzschulen in Hessen durch geeignete Vorgaben sicherzustel-
len. Dazu sollte zumindest eine Umformulierung der Wortwahl in § 15 Absatz 4 des Ge-
setzentwurfs erfolgen. Zum Zweiten müsste ein zweistufiges Verfahren sicherstellen, dass 
Ersatzschulen durch eine ermessensfehlerfreie Entscheidung der antragsberechtigten 
Kommune und durch eine vielleicht vorzunehmende Prüfung gegebenenfalls abge-
lehnter Anträge berücksichtigt werden können.  
 
Abschließend darf ich ausführen, dass ohne diese vorgeschlagenen gesetzlichen Rege-
lungen die Gefahr besteht, dass die Eigeninteressen der Kommunen, die verständlich 
sind, bei der Mittelvergabe Vorrang gewinnen und die Interessen der freien Träger bzw. 
der dort berücksichtigten Schülerinnen und Schüler nicht abgebildet werden können. –
Herzlichen Dank.  
 



Bu – 19 – HHA/19/43 – 23.08.2017 
 
 
Herr Dr. Borzner: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Vie-
len Dank für die Möglichkeit, dass wir uns hier zu Wort melden dürfen.  
 
Ich habe einige Anmerkungen zu § 15 und zu § 17 des Entwurfs des Kommunalinvestiti-
onsprogrammgesetzes. Beides geht in die gleiche Richtung wie das, was die Kollegin 
Käss angesprochen hat. 
 
Wir begrüßen die grundsätzliche Berücksichtigung, dass Fördermittel an staatlich aner-
kannte Ersatzschulen, z. B. an Waldorfschulen in Hessen, durch die Kommunen weiter-
geleitet werden können. Diese sehr dehnbare und weiche Formulierung wirft bei uns im 
Landesverband die Frage auf, wo die Verbindlichkeit auf der kommunalen Ebene statt-
finden kann, weil wir bei den Trägern vor Ort bei vorhergehenden Investitionsprogram-
men die Erfahrung gemacht haben, dass man bei Zuweisungen in der Regel negativ 
beschieden wurde. Wir bitten darum, dies dieses Mal schärfer zu formulieren, sodass da 
auch Möglichkeiten bestehen, nachzuhaken und nachzuhalten.  
 
Weiter zu § 15 des Gesetzentwurfs: Ferner werden bei der Berechnung der den Kom-
munen avisierten Fördermittel auch die Schülerzahlen aller Ersatzschulen gleichwertig zu 
den Schülerzahlen der Schüler an staatlichen Schulen berücksichtigt. Auch dieser As-
pekt ist in der gegenwärtigen Formulierung des § 15 des Gesetzentwurfs nicht entspre-
chend gewürdigt. Hier sehen wir auch eine Verbesserungsmöglichkeit im Rahmen des 
Gesetzestextes, dass hier eine höhere Wertigkeit in der Formulierung stattfinden kann.  
 
Weiterhin ist uns bei der grundsätzlich sehr positiven Entwicklung des Gesetzentwurfs 
aufgefallen, dass die genehmigten Ersatzschulen nicht berücksichtigt worden sind, son-
dern nur die staatlich anerkannten. Nun ist es so, dass es im Rahmen der Schulen in frei-
er Trägerschaft diesen Status der genehmigten Ersatzschulen gibt. Vor allem bei den 
Förderschulen spielen diese Einrichtungen eine nicht unwesentliche Rolle. Das heißt, 
wenn genehmigte Ersatzschulen nicht wortwörtlich formuliert werden würden, wären 
diese Förderschulen – z. B. die Jean-Paul-Schule und das Institut Lauterbad in Kassel – 
vom Grundsatz her benachteiligt, überhaupt an diesem Mittelvergabeverfahren teilzu-
nehmen. Da sehen wir Nachbesserungsbedarf.  
 
Ansonsten habe ich noch eine Anmerkung zu etwas, was wir sehr begrüßen, weil es in 
unseren Zusammenhängen auch vermehrt auftritt oder vorkommt, und zwar, dass im 
Rahmen der Ersatzschulen in freier Trägerschaft letztendlich auch die Elterninitiativen zur 
Hortbetreuung berücksichtigt werden können oder konnten. Das hängt dann wieder 
von der kommunalen Ebene und den kommunalen Entscheidern ab. Aber grundsätz-
lich begrüßen wir diese Denkweise sehr.  
 
Zu § 17 des Gesetzentwurfs ist noch zu erwähnen: Da wir in Hessen nicht nur gleichwer-
tige, sondern in den Abschlüssen auch gleichartige Bildungsträger auf Augenhöhe mit 
den öffentlichen Schulen sind, sollten in § 17 des Gesetzentwurfs nicht nur die öffentli-
chen Schulträger, sondern auch Schulen in freier Trägerschaft in dem Gesetzestext 
grundsätzlich berücksichtigt werden.  
 
Zu den Förderrichtlinien: In den Ausführungen der Förderrichtlinien gehen wir ebenfalls 
von einer expliziten Nennung der Ersatzschulen aus, dies vor allem vor dem Hintergrund, 
dass durch Missverständnisse auf kommunaler Ebene oftmals Kommunikationslücken 
entstehen können, wenn es nicht im Vorfeld ganz deutlich formuliert worden ist.  
 
Noch eine allgemeine Anmerkung: Wir freuen uns sehr, dass wir, die Landesarbeitsge-
meinschaft der Freien Waldorfschulen in Hessen, eingeladen worden sind, vermissen 
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aber eine Einladung an die Arbeitsgemeinschaft der freien Schulen in Hessen, der sozu-
sagen als Dachverband alle Interessen der freien Schulen und reformpädagogischen 
Schulen hier in Hessen vertritt. Wir würden uns sehr freuen, wenn nächstes Mal die hessi-
sche AGFS berücksichtigt werden könnte. – Danke.  
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. – Eine kurze Anmerkung dazu: Es wer-
den die eingeladen, die von den einzelnen Fraktionen vorgeschlagen werden. Ich 
denke, wenn es wieder einmal eine Runde geben sollte, wo Ihre Interessen hier zu be-
rücksichtigen sind, werden wir sicherlich daran denken.  
 
 
Frau Johannsen: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Vorsitzender, liebe Abge-
ordnete! Der Montessori-Landesverband Hessen hat ebenso Bauchschmerzen bei der 
Formulierung, wie die Verbindlichkeit der Berücksichtigung der freien Träger in irgendei-
ner Form gewährleistet werden soll. Wir sehen sie als nicht gewährleistet. Die Vorredner 
von den Kommunen haben auch schon formuliert, dass es Planungen gibt, dass es Be-
darfserhebungen gibt. Meines Wissens sind da die freien Träger nicht mit berücksichtigt. 
So ist zu befürchten – auch nach diesen Ausführungen, die das noch verstärkt haben –, 
dass dort die freien Schulen, obwohl sie zahlenmäßig bei der Vergabe der Gelder be-
rücksichtigt werden sollen, später bei den Antragstellungen eher nicht berücksichtigt 
werden. Da bitten wir um Verbesserung.  
 
Ich habe sonst den Ausführungen der Kollegen vom Verband Deutscher Privatschulen 
und der Landesarbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen nichts weiter hinzuzufügen. – 
Danke schön. 
 
 
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Ich würde gern eine Frage stellen. Mir ist egal, wer von Ih-
nen sie beantwortet, von mir aus können auch alle drei sie beantworten.  
 
Wir werden in dem Programm auch eine Eigenbeteiligung der öffentlichen Hände ha-
ben, indem sie sozusagen die Kreditnehmer sein werden und zum Teil dann auch zu-
rückbezahlen müssen. Bei Ihren geäußerten Wünschen, beteiligt zu werden, ist bisher an 
keiner Stelle – es sei denn, ich habe es überhört – mitgeteilt worden, inwieweit dann Ihre 
Schulen oder Schulträger in die entsprechende anteilige Finanzierung eintreten wollen. 
Vielleicht könnten Sie dazu noch etwas sagen.  
 
 
Frau Käss: Ich mache einmal den ersten Aufschlag. – Lieber Herr Kaufmann, selbstver-
ständlich ist das vorgesehen. Aber es ist im Gesetzentwurf so nicht formuliert. Ich glau-
be, Frau Kollegin Johannsen hat in ihrer Stellungnahme deutlich darauf hingewiesen, 
dass es eine Klarstellung braucht. Ich glaube, auch der Hessische Landkreistag hat sich 
in einer entsprechenden Anfrage eines kommunalen Schulträgers in diese Richtung ge-
äußert.  
 
Wenn wir den ersten Schritt der Berücksichtigung gegangen sind, dann ist natürlich 
auch geplant, dass sich die Schulen in freier Trägerschaft bzw. die jeweiligen Schulträ-
ger bei der Rückzahlungsverpflichtung entsprechend beteiligen. Das müsste natürlich 
geregelt werden. Ich meine, im Rahmen des Konjunkturpakets II, bei dem damals ein 
eigenständiger Fördertopf für die Ersatzschulen gebildet worden ist – ich glaube, das ist 
auch über die WIBank gelaufen; es ist schon einige Jahre her –, gab es auch entspre-
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chende Regelungen, wonach sich die freien Schulträger mit entsprechenden Rückzah-
lungsverpflichtungen daran beteiligt haben.  
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? – Das ist nicht der Fall. Herzlichen 
Dank für die Stellungnahmen.  
 
Jetzt kommen wir zu den kirchlichen Schulträgern. – Herr Herdegen, Herr Dr. Maier, Herr 
Engel, Sie fangen einfach an, wie Sie möchten. Bitte schön.  
 
 
Herr Dr. Maier: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte 
Damen und Herren des Landtags, meine Damen und Herren! Die beiden Kirchen ha-
ben eine gleichlautende Stellungnahme abgegeben. Ich spreche für die Schulen in 
kirchlicher Trägerschaft auf der katholischen Seite. Das umfasst in Hessen etwa 40 Schu-
len an 28 Standorten. Das betrifft also sehr viele Kommunen von Kassel bis Viernheim, 
von Fulda bis Geisenheim. 
 
Die Schulen haben eine interessante Auffächerung. Es sind nicht nur Gymnasien, son-
dern auch sehr viele Förderschulen, Berufsschulen, Fachschulen. Wir haben ungefähr 
20.000 bis 25.000 Schülerinnen und Schüler. Wenn man das prozentual betrachtet, ist 
das ein über 40-prozentiger Anteil aller Schüler, die nicht im öffentlichen System unter-
richtet werden. Beinahe jeder zweite Schüler im privaten Schulsystem ist also an einer 
kirchlichen Schule. Dazu kommen noch die evangelischen Schulen. Herr Herdegen wird 
dazu noch etwas ergänzen, und Herr Engel ist auch hier, der aus der Schulverwaltung 
direkt mit den Schulen zu tun hat.  
 
Zur Sache selbst: Wir sehen, dass der Gesetzentwurf des Landes schon einem respektab-
len und von uns auch sehr gut geheißenen Gerechtigkeitsprinzip folgt. Das sehen wir vor 
allen Dingen in drei Punkten: erstens, dass das Land auch ein eigenes Programm aufle-
gen wird, um alle Schülerinnen und Schüler in Hessen an den Segnungen der Bundesre-
gelung teilnehmen lassen zu können. Dann sehen wir das vor allem auch darin, dass die 
Trägerneutralität weitergegeben wird – zumindest nominell – und dass eben auch die 
Schülerinnen und Schüler in freier Trägerschaft in die Berechnung der Kontingente für 
die Kommunen mit eingerechnet werden.  
 
Es fehlt eigentlich nur – das haben wir in der Konsequenz so gedacht und auch unseren 
Trägern eigentlich schon avisiert; wir sind eigentlich regelrecht davon ausgegangen, 
dass es gar nicht anders sein könnte –: Der zwingende vierte Schritt ist eigentlich, dass 
die schon in den Kontingenten berücksichtigten Anteile für die Schüler an Privatschulen 
diesen auch wirklich weitergegeben werden können.  
 
Insofern unterstützen wir alles, was vorhin gesagt worden ist. § 15 Absatz 4 des Gesetz-
entwurfs muss auch aus unserer Sicht aus Gerechtigkeitsgründen dahin gehend korri-
giert werden, dass nicht nur dieses „können“ dort stehen bleibt, sondern eine stärkere 
Verpflichtung. Wir haben einmal ein „müssen“ angeboten.  
 
Wir haben natürlich durchaus auch gute Erfahrungen mit den Kommunen und möch-
ten jetzt nicht irgendwie in einen Streit geraten. Wir könnten gleichzeitig auch die Kom-
munen bitten, an uns zu denken. Aber ich glaube, die Bitte allein reicht in Geldangele-
genheiten nicht so ganz aus.  
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Es kommt noch ein Punkt dazu: KIP II setzt voraus, dass es einmal ein KIP I gab. KIP I hatte 
vom Bund her auch die Trägerneutralität. Bei KIP I waren wir überhaupt nicht berück-
sichtigt worden. Das ging an uns sang- und klanglos vorbei. Wir waren in keiner Anhö-
rung; wir konnten dazu keine Stellungnahme schreiben. Wir möchten eigentlich nicht 
noch einmal übersehen werden.  
 
Deswegen unsere Bitte: Berücksichtigen Sie auch die Schülerinnen und Schüler, die in 
freier Trägerschaft unterrichtet werden. Das sind auch Eltern und Wähler, und ich glau-
be, das käme auch gut an. Investitionsbedarf haben wir an unseren Schulen auch zu-
hauf. – Vielen Dank.  
 
 
Herr Engel: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich würde gern 
aus der Sicht konkreter Trägerverantwortung, die ich noch mit wahrnehme, nur wenige 
Gedanken ergänzen. Ich gehe einmal davon aus, dass die Schulen in freier Träger-
schaft in der Bildungslandschaft in Hessen eine große Wertschätzung genießen. Das 
schließe ich auch daraus, dass wir seinerzeit das Ersatzschulfinanzierungsgesetz geän-
dert bekamen, was sicherlich in eine ganz positive Richtung geht – das wollen wir auch 
ausdrücklich würdigen.  
 
Ich verweise nur stichwortartig darauf, wie wir uns eigentlich finanzieren. Das ist die Er-
satzschulbeihilfe des Landes Hessen, das sind die Gastschulbeiträge der Kommunen, 
und dann sind es Elternbeiträge. Hier nenne ich einmal das Stichwort Sonderungsver-
bot. Wir als kirchliche Schulen haben ein großes Interesse daran, dass möglichst die Kin-
der aller Eltern aus allen Schichten unsere Schulen besuchen können. Das schlägt sich 
darin nieder, dass wir unser Schulgeld möglichst niedrig halten und dass wir auch Me-
chanismen haben, Eltern, die beispielsweise die Hartz-IV-Kriterien erfüllen, vom Schul-
geld zu befreien. 
 
Wenn ich das nehme, dann reicht das, was wir bekommen, durchaus aus, um den lau-
fenden Schulbetrieb zu finanzieren. Eng wird es jedes Mal dann, wenn es um Investitio-
nen geht, sei es zum Erhalt dessen, was wir haben, oder sei es die Ausstattung, alles, 
was jetzt auch im Gesetzentwurf genannt wird.  
 
Vor diesem Hintergrund wäre es, auch um den Erhalt dessen, was wir letztlich zu sichern 
verfolgen, dringend notwendig, die Berücksichtigung der Trägerneutralität im Gesetz zu 
verankern und es nicht darauf ankommen zu lassen, ob nun der jeweilige Schulträger 
dieses gut findet oder nicht. Diesen Gedanken möchte ich den Grundsätzen, die hier 
ausgeführt worden sind – das muss ich nicht wiederholen –, einfach noch anfügen. – 
Vielen Dank.  
 
 
Herr Herdegen: Herr Vorsitzender, herzlichen Dank für das Wort. Wir haben aber gesagt, 
um Zeit zu sparen – wir haben die Eingaben auch gemeinsam erarbeitet –, schließen wir 
uns den Worten der Vorredner vollkommen an. – Herzlichen Dank.  
 
 
Vorsitzender: Danke schön. – Ich frage in die Runde: Gibt es an die kirchlichen Schul-
träger Fragen? 
 
 
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Das bezieht sich im Prinzip auf alle Ersatzschulträger, aber 
es wurde jetzt gerade noch einmal so deutlich vorgetragen. Die Trägerneutralität ist 
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Vorgabe vom Bund, sie ist bei uns vorgesehen und steht überhaupt nicht in Zweifel. Ich 
möchte Ihnen eigentlich ein bisschen die Frage vorhalten, ob Sie den Begriff Träger-
neutralität gedanklich nicht mit Finanzierungsanspruch verwechseln. Das ist nicht das-
selbe – ganz eindeutig nicht. Nehmen Sie die Seite der staatlichen Schulen oder der 
öffentlichen Schulen. Die haben auch keinen Finanzierungsanspruch. Was nicht vorge-
sehen ist, ist sozusagen: Die Schülerzahl definiert, dass jede Schule wie mit der Gießkan-
ne ein paar Euro bekommt. Genau das ist nicht vorgesehen. Vielmehr ist vorgesehen, 
Projekte zu finanzieren, die nach pflichtgemäßem Ermessen der jeweiligen Schulträger – 
wer anders sollte es beurteilen als die vor Ort? – besonders dringlich sind und Maßnah-
men bedürfen. Das ist soweit klar.  
 
Zum besseren Verständnis nenne ich jetzt ein Beispiel. Es könnte sein, dass es bei einem 
Schulträger eine solche Ersatzschule gibt. Dann muss er doch auch das Recht haben, 
zu sagen: Die ist im Bedarf für Sanierung oder Ergänzung oder was auch immer nicht so, 
dass ich die vorne anstelle. – Das heißt, eine Verpflichtung, dass Ersatzschulen entspre-
chend Geld bekommen müssen, geht nicht, wie ich finde. Wenn Sie sagen, Sie sehen 
die Trägerneutralität im bisherigen Text nicht hinreichend gewahrt, müssten wir also ei-
nen Weg finden. Umgekehrt geht aber ein Finanzierungsanspruch aus meiner Sicht 
auch nicht, wie im Beispiel vorgeführt.  
 
Haben Sie daher Vorschläge, wie man das so formulieren könnte, dass die Entschei-
dungsfreiheit, die wohl nur vor Ort beim Schulträger liegen kann, weil es der Ortsnähe 
bedarf, und Ihr Anspruch auch aus Ihrer Sicht hinreichend gewährt werden? Dann ver-
suchen Sie uns, da weiterzuhelfen. 
 
 
Herr Engel: Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass das, was wir mitfinanziert ha-
ben wollen, auch sachlich begründet ist. Ich will einmal überspitzt sagen: Wenn die pri-
vate Schule auf die Idee käme, goldene Wasserhähne in ihre sanitären Einrichtungen 
einzubauen, dann wäre das selbstverständlich absolut nicht förderungswürdig. 
 
Ich gehe davon aus, dass entsprechende Anträge auch ausreichend begründet wer-
den müssen, dass die Sachgerechtheit dieses Antrags auch dargelegt wird und dass 
man grundsätzlich nicht dabei bleibt, einfach nur zu sagen: Es „kann“ an die Schulen 
weitergegeben werden, sondern dass man dieses „kann“ durch eine konkrete Ver-
pflichtung grundsätzlicher Art untermauert. Das ist das Anliegen.  
 
Eine konkrete Formulierung dazu kann ich Ihnen jetzt ad hoc nicht liefern.  
 
 
Abg. Sigrid Erfurth: Ich habe noch eine informatorische Frage. Wenn ich mir das z. B. 
von der Seite eines Kreises angucke, der ja ein Interesse daran hat, dass alle Schülerin-
nen und Schüler in seinem Kreis oder auch in der kreisfreien Stadt gut beschult werden, 
dann müsste es doch zwischen den Schulen in freier Trägerschaft und dem Kreis oder 
der kreisfreien Stadt auch einen Informationsaustausch darüber geben, wie viele Schü-
lerinnen und Schüler beschult werden und wie sozusagen der Erhaltungs- oder Investiti-
onszustand dieser Schule ist.  
 
Gibt es solche Austausche, oder bin ich da blauäugig? 
 
 
Herr Engel: Da kann man, glaube ich, nur regional antworten. Da würde ich die Frage 
mit Ja beantworten. Natürlich gibt es diesen Austausch. Ich komme aus Fulda. Da bin 
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ich eigentlich, was dieses Thema angeht, recht gut dran. Die beiden Kommunen, der 
Kreis Fulda und auch die Stadt Fulda, sind da ganz offen, nicht zuletzt – den Gedanken 
will ich auch offen aussprechen – aus der Überlegung heraus, dass die Ersatzschule 
letztlich für die Kommunen immer die billigere Schule ist, selbst wenn sie dort noch mit 
investieren. Wenn sie diese Schülerinnen und Schüler, die ja da sind, alle selbst beschu-
len müssten, wäre es sicherlich für dieses Geld nicht zu machen.  
 
Aber zurück zur Frage: Ja, selbstverständlich gibt es diesen Austausch. Er wird praktiziert, 
aber regional sicherlich unterschiedlich. Das kann ich flächendeckend so nicht beant-
worten.  
 
 
Abg. Dr. Walter Arnold: Ich habe eine Frage an Herrn Engel. Ich möchte bei dem anset-
zen, zu dem Kollege Kaufmann seine Frage gestellt hat. Wie unschwer erkennbar ist, 
ringen wir an dieser Stelle gerade um die Formulierungen „können“, „sollen“, „müssen“.  
 
Bei dem „müssen“ ist die Befürchtung da, dass bei einer Ersatzschule, die – sagen wir 
einmal – 500 Schüler hat, die Zahl 500 mit diesem Schülersatz multipliziert wird und dass 
danach das Geld vergeben wird. Das kann es nicht sein. Es kann auch nicht sein, Herr 
Engel – wir kennen uns auch lange –, dass sozusagen das, was wir eigentlich wollen, 
nämlich dass der Schulträger in Ausübung seiner Verantwortung die Entscheidungen 
dezentral vor Ort trifft, durch eine Entscheidung auf Landesebene ersetzt wird. Auch 
das ist Unsinn.  
 
Jetzt möchte ich schon noch einmal fragen, wie wir diese Verpflichtung, auch die Be-
darfe der Ersatzschulen zu berücksichtigen, als Gesetzgeber formulieren. Ich habe mög-
licherweise einen Vorschlag, der dem ein bisschen entgegenkommt. Jeder Schulträger 
muss für eine Maßnahme, die er entweder in seiner Schule oder auch für eine Ersatz-
schule vorsieht, die Mittel beantragen und muss beschreiben, was er dort hat. Wäre 
denkbar, dass man eine Art Ombudsstelle – wo immer man die einrichtet; darüber muss 
man reden – schafft, damit man bei einer Ersatzschule, die eine sehr drängende, sehr 
nachvollziehbare, klare Bedarfsanmeldung hat und eigentlich die Hilfe bräuchte, hin-
sichtlich der Beurteilung des Schulträgers noch einmal eine Möglichkeit hat, dort nicht 
einzugreifen, nicht zu entscheiden, aber noch einmal darum zu bitten, die Entscheidung 
möglicherweise zu überdenken, sodass die berechtigte Forderung der Ersatzschulen, 
dass Trägerneutralität gewahrt wird, in irgendeiner Weise umgesetzt wird? 
 
 
Herr Engel: Wie gesagt, wir waren jetzt nicht darauf vorbereitet, eine konkrete Formulie-
rung in diesem Sinn zu liefern.  
 
Ich will aber noch einmal wiederholen: Es geht darum, aus dem allgemeinen „können“ 
– das steht wirklich so da, und jetzt überspitze ich das etwas – im Bereich der Beliebigkeit 
eine Grundverpflichtung zu machen. Diese Grundverpflichtung kann nicht einfach pau-
schal entstehen im Sinne von: „Ihr habt soundso viele Schüler, und jetzt bekommt ihr 
soundso viel Geld, und macht damit einmal etwas Sinnvolles“. Das ist, glaube ich, nicht 
gemeint. Es geht schon darum, einen wirklich in der Sache begründeten Antrag zu stel-
len und dann auch die Notwendigkeit einer Finanzhilfe deutlich zu machen. So formu-
liere ich das jetzt einmal ganz allgemein.  
 
Keiner – ich glaube, ich kann da für alle privaten Schulträger sprechen – möchte jetzt 
auf diese Weise irgendwelches Geld bekommen, was man dann vielleicht sogar noch 
in Rücklagen führt. Nein, es geht darum, ganz konkret anstehende Maßnahmen, die 
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entsprechend zu beschreiben und zu begründen sind, mitfinanziert zu bekommen, so, 
wie das bei den öffentlichen Schulen auch der Fall ist. Dieses müsste im Gesetz als eine 
Grundverpflichtung verankert sein.  
 
 
Frau Johannsen: Ich könnte mir vorstellen, dass sicherlich auch hilfreich wäre, wenn 
man da auch eine gewisse Transparenz walten lassen würde, dass die freien Träger 
letztendlich auch in dem jeweiligen Kreis oder in der kreisfreien Stadt nachvollziehen 
können, wenn abgelehnt wurde, warum andere nicht abgelehnt wurden. Das ist häufig 
auch das Problem, dass man gar nicht weiß, warum, und dann irgendwo Baumaßnah-
men stattfinden und man sich wundert, warum die das Geld bekommen haben und wir 
nicht. Das würde sicherlich sehr helfen, um das einfach zu verstehen. 
 
Wir finden Ihre Bedenken auch nachvollziehbar, dass Sie fragen: Wenn die das nicht 
brauchen, warum sollen sie Fördergelder beantragen? – Da gehen, denke ich, alle mit. 
Das ist nicht das Thema. Vielmehr geht es wirklich um eine gewisse Transparenz, um ei-
ne Befriedung und letztendlich auch darum, der Trägerneutralität tatsächlich nachzu-
kommen. Es ist einfach gesetzlich verankert, dass das passieren soll.  
 
Bisher werden eben oftmals die freien Träger, egal, worum es geht, bei kleinen Maß-
nahmen, bei größeren Maßnahmen nicht berücksichtigt, und es erschließt sich einem 
erst einmal so gar nicht, warum das nicht der Fall ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass 
das sicherlich auch mit dazu beitragen würde – nicht allein, aber auf jeden Fall mit da-
zu.  
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Wenn da im Lichte der Anhörung, die wir heute durchfüh-
ren, Änderungen von einer der Fraktionen angestrebt werden würden, dann bestünde 
die Möglichkeit, das im Rahmen eines Änderungsantrags zu dem Gesetzentwurf, der 
voraussichtlich ohnehin wegen der Kontingentierung noch gemacht werden wird, mit 
aufzunehmen – ja oder nein. Das obliegt dann den Fraktionen.  
 
Zu den kirchlichen und privaten Trägern gibt es jetzt keine Fragen mehr. Dann darf ich 
mich noch einmal bei Ihnen herzlich bedanken. Sie können gern bis zum Schluss der 
Anhörung lauschen. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen interessanten Hin-
weis von anderer Stelle.  
 
Dann fahre ich jetzt fort. Wir kommen zu dem Bereich Lehrerverbände, Schülervertreter 
und Landeselternbeirat. Vom Landeselternbeirat liegt eine schriftliche Stellungnahme 
vor. Ist vom Landeselternbeirat jemand unter uns, der sich noch mündlich äußern 
möchte? – Das ist nicht der Fall.  
 
Wir haben aber den Landesschülervertreter, Herrn Fabian Pflume, hier, dem ich gleich 
das Wort geben darf. – Bitte schön.  
 
 
Herr Pflume: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Zu aller-
erst einmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute eine Stellungnahme im Namen 
der Landesschülervertretung abzugeben.  
 
Aus unserer Sicht ist es erst einmal sehr erfreulich, dass durch das KIP II gerade auch die 
nicht finanzschwachen, also die theoretisch besser gestellten Kommunen finanziell un-
terstützt werden. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen – ich war zehn Jahre in Wiesba-
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den auf der Schule –, dass da das Problem der Sanierungsstaus keinesfalls geringer ist – 
vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall – und dass die Kommunen allein auch schwer 
in der Lage sind, damit fertig zu werden.  
 
Was wir aber wissen, wenn wir jetzt hier über das KIP reden, ist: Bundesweit – das haben 
wir eben schon gehört – betragen der Sanierungsstau, die Kosten für Instandhaltung 
und Instandsetzung 33 Milliarden €. Wir wissen – das wurde auch schon gesagt –: Frank-
furt fehlen 900 Millionen €, Wiesbaden 400 Millionen €. Was wir nicht wissen – das finde 
ich, ist wirklich ein großes Problem –, ist, wie viel Geld eigentlich in Hessen notwendig 
wäre. Eben war die Rede davon, es wäre ein irrer Aufwand, das zu ermitteln. Ich finde, 
man sollte den irren Aufwand eingehen, ganz einfach, weil man ein Problem beziffern 
können muss, um es dann auch effektiv angehen zu können.  
 
Wenn ich jetzt – ich weiß nicht, ob das seriös ist – einmal überschlage: Wir haben diese 
32 Milliarden € auf Bundesebene. Anteilig für Hessen wären das 2,5 Milliarden € bzw. 
3 Milliarden €. Ich weiß nicht, ob es jetzt vernünftig ist, das so zu überschlagen – ich 
glaube, eher nicht. Aber auch wenn man sich nur die Zahlen für Frankfurt und Wiesba-
den anschaut, kommt man auf 1,3 Milliarden €. Wir wissen, dass erst einmal ganz objek-
tiv 75 Millionen €, über die wir heute reden, nur ein Bruchteil davon sind.  
 
Mit Blick auf die Mehreinnahmen des Landes durch höhere Steuereinnahmen, niedrige 
Zinsen usw. würden wir von der Landesschülervertretung sagen: Der Spielraum für so ein 
Investitionsprogramm wäre eigentlich deutlich höher. Wir fordern, den Etat zu erhöhen. 
Wir fordern eine breite, eine massive Sanierungsoffensive an den Schulen, getragen 
nicht nur vom Land, getragen auch vom Bund, von den Kommunen. Alle müssen an 
einem Strang ziehen. Wir wissen – ich glaube, das ist auch jedem hier klar –, dass es 
aufgrund der Gesamtlage des Haushalts nicht ewig so einfach ist, den Sanierungsstau 
zu bekämpfen.  
 
Wir wissen auch, dass sich das Problem an den Schulen nicht von allein löst und sich vor 
allem nicht ignorieren lässt. Deswegen bitte ich Sie, das Problem anzugehen und das 
Ganze jetzt nicht, weil Wahlen sind oder warum auch immer, vor sich herzuschieben.  
 
Was mir außerdem Sorgen bereitet, ist, dass das KIP II wieder nur eine rein punktuelle 
Unterstützung ist. Die Kommunen – mich würde interessieren, was die Vertreter der 
Kommunalen Spitzenverbände dazu sagen – sind mit der Sanierung der Schulen dauer-
haft überfordert. Wenn sie jetzt immer wieder von kurzfristigen Programmen zur Unter-
stützung abhängig sind, ist das, glaube ich, schwer planbar. Deswegen stelle ich mir 
vor, dass es dringend nötig ist, ein langfristiges Unterstützungsprogramm zu etablieren, 
das eine Art von Sicherheit oder Garantie schafft.  
 
Abschließend möchte ich sagen, auch um noch einmal zu zeigen, dass das Problem 
wirklich dringend ist: Wir wissen alle, dass das Umfeld, in dem wir, also die Schülerinnen 
und Schüler, leben und lernen, entscheidend ist für die Qualität des Unterrichts. Daran 
hängt zum einen das persönliche Schicksal, daran hängen unsere Schicksale, aber da-
ran hängt auch gesamtwirtschaftlich gedacht die wirtschaftliche Zukunft, der soziale 
Zusammenhalt.  
 
Es wird immer wieder gern gesagt – jetzt sind Wahlen, zumindest Bundestagswahlen; da 
sagt man es besonders gern –: Es gibt keine bessere Sozialpolitik als gute Bildung. Es gibt 
keine bessere Investition in die Zukunft, in wirtschaftlichen Wohlstand als gute Bildung. – 
Umgekehrt – das ist eigentlich auch selbstverständlich – gibt es nichts Gefährlicheres für 
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eine Volkswirtschaft als schlechte Bildung, als marode Schulen. Darüber reden wir heu-
te.  
 
Deswegen ist für mich egal, ob wir über 55 Millionen € oder jetzt neuerdings 75 Millio-
nen € reden. Die alltäglichen Missstände durch gesperrte Turnhallen, gesperrte Toilet-
ten, undichte Dächer, schimmlige Wände, Asbest, das auch in meiner alten Schule 
noch in den Türrahmen verbaut war, durch unzureichende Ausstattung lassen sich mit 
75 Millionen € nicht lösen.  
 
Deswegen braucht es mehr. Wir sind uns sicher: Die Sparsamkeit, die Trägheit der Lan-
desregierung, dass man hier jetzt nicht tiefer in die Tasche greift, dass wir hier nur über 
75 Millionen € und nicht über ein Vielfaches reden, wird fatale Folgen für die Wirtschaft 
Hessens haben, aber auch für viele jetzige und sicherlich noch viel mehr zukünftige 
Schülerinnen und Schüler in diesem Land.  
 
Deswegen ist unser Appell, doch noch einmal zu überlegen, ob man woanders Geld 
lockermachen kann. Das Problem ist wirklich dringend, und es löst sich nicht von allein. – 
Danke schön.  
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Es gab ein erstes Stellenangebot des Hessischen Städtetags. 
Der Direktor, Herr Dr. Dieter, hat schon gesagt, er würde Sie als engagierten Referenten 
einstellen.  
 

(Abg. Norbert Schmitt: Das ist ein Nachnachnachfolger von mir! – Gegenruf des 
Ministers Dr. Thomas Schäfer: Da waren bestimmt noch ein paar dazwischen! – 
Heiterkeit – Abg. Norbert Schmitt: Das weiß ich, aber das erfreut einem dann das 
Herz!) 

 
Zunächst erst einmal herzlichen Dank. Wir haben jetzt den Landesschülervertreter ge-
hört. Ich frage noch einmal, damit ich niemanden übersehe: Ist von den Verbänden 
der Lehrer – es haben mehrere hier Stellnahmen abgegeben – ein Vertreter da? – Das 
ist nicht der Fall.  
 
Dann frage ich in die Runde: Gibt es Anmerkungen zur Stellungnahme der Landesschü-
lervertretung? – Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann möchte ich mich ganz 
herzlich bei Bastian Pflume für den sehr engagierten Vortrag bedanken. Herzlichen 
Dank.  
 

(Herr Pflume: Fabian!) 
 
– Entschuldigung, Fabian. Auch da ist er präsent, super.  
 
Dann kommen wir zu den Gewerkschaften. Zunächst würde ich Dr. Kai Eicker-Wolf das 
Wort für den DGB Bezirk Hessen-Thüringen geben. – Bitte schön.  
 
 
Herr Dr. Eicker-Wolf: Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine 
Damen und Herren! Wir haben eine ausführliche Stellungnahme vorgelegt, die auch 
schon zur Sprache gekommen ist. Ich will mich deshalb kurzfassen und nur noch einmal 
die wichtigsten Punkte aus unserer Stellungnahme, die ich auch für unsere Mitgliedsge-
werkschaften GEW, ver.di und IG BAU hier abgebe, kurz ansprechen.  
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Ich denke, das Thema „Marode Schulen“ muss man auch mit dem gesamten beste-
henden Investitionsstau auf der kommunalen Ebene betrachten. Der ist sehr groß. Da 
gibt es für die Nettoinvestitionstätigkeit, also für die Bruttoinvestition abzüglich des Ver-
schleißes, leider auch nur Zahlen auf der Bundesebene. Die sind aber, wie ich finde, 
doch recht erschütternd. Wenn Sie den Zeitraum 2002 bis 2016 in Augenschein nehmen, 
dann stellen Sie fest, dass der Verschleiß der kommunalen Infrastruktur das, was inves-
tiert worden ist, um mittlerweile fast 70 Milliarden € übersteigt. Davon sind die Schulen, 
wie gesagt, ein sehr wichtiger Teil.  
 
Was den Investitionsstau anbelangt, kommt das Deutsche Institut für Urbanistik, das das 
für die Kreditanstalt für Wiederaufbau erhoben hat, dann auch zu entsprechenden Zah-
len. Bundesweit sind es laut der neuesten Erhebung 126 Milliarden €. Das ist schon ge-
sagt worden. Einer der beiden größten Posten sind die Schulen mit 33 Milliarden €.  
 
Für Hessen – das ist auch schon gesagt worden – gibt es leider keine Zahlen, was den 
Investitionsstau anbelangt. Gleichwohl kann man sich natürlich in Hessen auch die In-
vestitionsentwicklungen ansehen. Zahlen für Nettoinvestitionen gibt es leider auch nicht. 
Man muss da auf die Finanzstatistik zurückgreifen. Wenn Sie sich aber die Entwicklung 
der Bruttoinvestitionen anschauen, sehen Sie, dass Hessen da insgesamt in der langen 
Frist letztlich auch einen Einbruch bei den Investitionen erlitten hat. 
 
Wenn Sie sich die Investitionsquote anschauen, dann sehen Sie, dass sie sich im Laufe 
der letzten 20 Jahre mehr als halbiert hat. Auch beim Pro-Kopf-Vergleich der Investitio-
nen auf der kommunalen Ebene – da gibt es Zahlen beim Bundesministerium der Finan-
zen – steht Hessen – man muss leider sagen – traditionell in den letzten Jahren ver-
gleichsweise schlecht da.  
 
Vor dem Hintergrund dieser kurz benannten Zahlen komme ich zur Bewertung des 
Kommunalen Investitionsprogramms II. Die beabsichtigte Wirkung des KIP ist in der Be-
gründung des Gesetzentwurfes auf Seite 8 zu lesen. Da steht:  
 

... den Abbau des Investitions- und Instandhaltungsstaus an den Schulen ...  
 
Das ist das, was beabsichtigt wird, zu erreichen. 
 
Das Programm ist natürlich auch aus unserer Sicht grundsätzlich zu begrüßen. Das ist 
keine Frage. Aber nach dem, was an Zahlen für einzelne Kommunen bekannt ist – die 
haben wir zusammengetragen; sie sind auch schon genannt worden –, dürfte dieses 
Programm doch deutlich zu klein sein. Wir halten es auch dringend für geboten – das ist 
unsere Anregung –, dass auch der Investitionsstau hier in Hessen ermittelt wird.  
 
Ich denke, die Kommunalen Spitzenverbände sind dann vielleicht auch aufgerufen, da 
entsprechend mitzuwirken. Auch der Rechnungshof könnte da vielleicht mitwirken. Er 
hat auch den gesetzlichen Auftrag, sich mit dem Investitionsgebaren der Kommunen zu 
beschäftigen. Das steht auch im Gesetz zur Regelung der überörtlichen Prüfung kom-
munaler Körperschaften. Es gibt mehrere Institutionen, die da vielleicht zusammenwir-
ken und etwas auf den Weg bringen könnten.  
 
Herr Dieter, auch wenn Sie sagen, dass das Problem natürlich bekannt ist und so groß 
ist, dass man es eigentlich nicht mehr erheben müsste, denke ich doch, dass eine ge-
naue Zahl hilfreich wäre, um abschätzen zu können, wie hoch tatsächlich der Wir-
kungsgrad eines Programms wie des KIP II ist.  
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Was wir bedenklich finden, wenn man sich die Investitionsentwicklung in Hessen in den 
letzten Jahren anschaut, ist, dass sich die Investitionstätigkeit trotz KIP I überhaupt nicht 
belebt hat. Ich bin auf die Zahlen für das laufende Jahr gespannt, ob sich da mögli-
cherweise etwas abbildet. Im vergangenen Jahr ist die Investitionstätigkeit der Kommu-
nen nicht großartig gestiegen. Das ist angesichts der Fördermittel des Landes doch er-
staunlich und aus unserer Sicht sehr bedenklich.  
 
Das deutet vielleicht darauf hin, dass es doch erhebliche Mitnahmeeffekte gibt. Es ist 
sicherlich auch in den letzten Jahren schon mehr Geld in die Schulen investiert worden, 
auch wenn das natürlich alles längst nicht reicht. Auch durch das KIP II wird jetzt sicher-
lich noch einmal mehr Geld in Investitionen fließen. Aber dann wird möglicherweise an 
anderer Stelle die Investitionstätigkeit darunter leiden.  
 
Da gibt es aus unserer Sicht doch Hinweise, dass das möglicherweise an Personaleng-
pässen in den Bauverwaltungen liegt und nicht an irgendwelchem konjunkturellen Ge-
schehen, das Frau Goldbach angesprochen hat. Den Hinweis haben wir von mehreren 
GEW-Kolleginnen und -Kollegen bekommen, und zwar auch aus verschiedenen Städ-
ten und Landkreisen. Das ist nicht nur eine Stadt gewesen. Zum Beispiel ist in Frankfurt 
das Problem bekannt, dass da auch investive Mittel, die im Haushalt stehen, nicht ab-
gerufen werden. 
 
Wir haben den Hinweis, dass in den Bauverwaltungen tatsächlich Bauingenieure und 
sonstige Personen fehlen und dass deshalb die Programme nicht vernünftig und zeitnah 
umgesetzt werden können, aus mehreren Städten erhalten. Das halten wir für einen 
wichtigen Hinweis.  
 
Daraus sollten dann auch Schlussfolgerungen gezogen werden. Aus unserer Sicht sollte 
das Land diesem Problem nachgehen. Da ist möglicherweise auf kommunaler Ebene 
zu viel Personal abgebaut worden. Das Mantra von vielen politischen Entscheidungs-
trägern ist auch immer gewesen: Wir müssen konsolidieren, und den Personalbereich 
darf man dann eben auch nicht aussparen. 
 
Möglicherweise eine Folge davon ist, dass auf der kommunalen Ebene in den Bauäm-
tern gespart worden ist. Man hat immer weniger gebaut. Die Investitionen sind zurück-
gegangen. Jetzt, da mehr gebaut werden soll, ist eben das Personal nicht mehr da, um 
das Ganze umzusetzen. Ich denke, das müsste man sich genauer anschauen. Wenn 
das Programm umgesetzt und dann nicht an anderer Stelle gespart werden soll, wäre 
das Land gefragt, da vielleicht einmal nachzuschauen.  
 
Wir haben die große Befürchtung, dass aufgrund dieser Personalsituation jetzt mögli-
cherweise alles verstärkt Richtung ÖPP geht. Das sehen wir sehr, sehr kritisch. Das haben 
wir auch in unserer Stellungnahme angemerkt. Ich will jetzt nicht weiter darauf einge-
hen. Wir haben hier unmittelbar – quasi vor der Haustür – mit dem Landkreis Offenbach 
ein schönes Beispiel, wohin ÖPP führen kann und was das für ein finanzielles Debakel 
geben kann.  
 
Was wir für dringend erforderlich halten, ist eine generell auskömmliche Finanzierung 
der kommunalen Ebene, dass auf Dauer wieder mehr investiert wird und dass dann 
auch die Kapazitäten im Baubereich entsprechend angepasst werden können. Aber 
dieser Ausbau der Kapazitäten bezieht sich eben auch auf die kommunale Ebene. Wir 
halten es für dringend erforderlich, dass ein klares Signal kommt, dass die Kommunen 
wieder mehr Beschäftigte im Baubereich einstellen. 
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Das zielt vor allen Dingen auf die Bauingenieure. Wer im Moment an der Hochschule 
fertig wird – das hat mir ein Freund erzählt, der Bauingenieur ist –, geht in der Regel nicht 
zu den Kommunen, weil er in der Privatwirtschaft mehr verdienen kann und weil es ak-
tuell ein Mangelberuf ist. 
 
Das ist auch ein Punkt, der aus unserer Sicht dringend anzugehen ist, also dass man sich 
mit dem Personal, das solche Programme umsetzen soll, dann tatsächlich auch einmal 
befasst und guckt, ob wirklich noch genug Personen da sind. Es gibt dazu mittlerweile 
auch wissenschaftliche Untersuchungen – z. B. vom DIW –, die auch darauf hingewiesen 
haben, dass zu wenig Personal im Baubereich vorhanden ist. – Vielen Dank.  
 
 
Frau Wiedwald: Zu den einzelnen Bereichen des KIP II hat Herr Eicker-Wolf eben schon 
sehr konkret Stellung genommen. Dem schließen wir uns auf jeden Fall an. Wir sind auch 
an der Erstellung mit beteiligt gewesen.  
 
Wichtig ist aber aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft auch, sich ge-
nau anzuschauen, dass das natürlich erst ein Anfang sein kann und dass in dem KIP II 
viele Bereiche, die für die schulische Entwicklung und für die Pädagogik wichtig sind, 
nicht ausreichend mit beachtet worden sind. Die Stichworte sind schon genannt wor-
den: einmal die Schulentwicklungsplanung, dann der ganze Bereich der Inklusion. 
 
Ich möchte in diesem Zusammenhang auch einmal den Ganztagsunterricht noch her-
vorheben, weil sich daraus ein veränderter Raumbedarf ergibt, der notwendig ist, um 
die Bedingungen für Bildung so zu gestalten, dass sie für alle gut sind, für die Schülerin-
nen und Schüler, um gute Bedingungen für das Lernen zu haben, um in Ruhe zu lernen, 
aber auch für die Kolleginnen und Kollegen, die in den Schulen tätig sind, um gute Ar-
beitsbedingungen vorzufinden.  
 
In diesem Sinn wird es darüber hinaus noch einiger Anstrengungen bedürfen. Man muss 
den Kommunen auch den finanziellen Rahmen ermöglichen, um diesen Erfordernissen 
nachzukommen. Als erster Schritt ist sicherlich zu betrachten, den Investitionsstau, der 
ohne Frage existiert, anzugehen und Schritte zu entwickeln, um ihn abzubauen. Dafür ist 
dieses Programm ein Anfang. Aus unserer Sicht ist es eher ein Tropfen auf den heißen 
Stein, wenn in der Folge nicht Weiteres aufgelegt wird, das es ermöglicht, die Schulen 
nach pädagogischen Erfordernissen auch bei der Bauplanung und der baulichen Pla-
nung zu unterstützen.  
 
Dazu – das möchte ich einfach auch noch einmal betonen – gehört neben dem Per-
sonal in der Bauverwaltung aber auch eine weitere Begleitung der Schulgebäude. Es 
reicht nicht aus, dort einmal einen guten Raum hinzustellen. Vielmehr muss man sich 
Gedanken darüber machen, wie dieser Raum erhalten werden kann und ob eine Bau-
begleitung vorhanden ist. Auch das ist sicherlich eine Herausforderung, die in den 
nächsten Jahren weiter angegangen werden müsste.  
 
Ansonsten möchte ich auf die schriftliche Stellungnahme des DGB verweisen, in die 
auch sehr viele Aspekte, die für die GEW sehr wichtig sind, mit eingeflossen sind.  
 
 
Abg. Torsten Warnecke: Ich habe eine Frage zu den auch auf Seite 3 genannten Zah-
len. Herr Eicker-Wolf, Sie verweisen darauf, dass das Konjunkturprogramm ein bisschen 
etwas gebracht hat, indem die Investitionen gestiegen sind, und dann ist das Investiti-
onsverhalten der Kommunen wieder abgeflacht.  
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Meine Frage – Sie haben vorhin auf ÖPP abgestellt – lautet: Erklären Sie sich das damit, 
dass man angesichts der Situation, von der Sie geschrieben haben, dass die Kommu-
nen, so, wie Sie es dargelegt haben, zum Teil gar nicht in der Lage sind, die entspre-
chenden Mittel oder überhaupt die Aufträge zu vergeben, dann auf ÖPP zurückgegrif-
fen haben und das dann nicht in den Investitionsvolumina aufgetaucht ist? Oder sehen 
Sie die ÖPP-Projekte in Hessen, von denen Sie gesprochen haben, als nachrangig an, 
weil diese bei den Bruttoinvestitionen eigentlich keinen großen Bereich abdecken? 
 
 
Herr Eicker-Wolf: Unter Ziffer 2 meiner schriftlichen Stellungnahme habe ich das Sonder-
investitionsprogramm in der damaligen Zeit angesprochen. Das bildet sich statistisch so 
ab. Das hat zu einem Anstieg geführt, der, wenn man es an der Quote misst, auch gar 
nicht so furchtbar hoch war. Da ist nicht einmal mehr der Stand erreicht worden, der 
Mitte der Neunzigerjahre da war.  
 
Insgesamt ist ÖPP – aber Hessen ist da relativ weit vorn im Bundesländervergleich – 
noch kein überragend starkes Mittel, um öffentlich zu investieren. Wir fürchten aber, 
dass sich das ändern wird. Es gibt deutliche Anzeichen aufgrund bestimmter Umgestal-
tungen von Institutionen – ÖPP Deutschland AG möchte ich als Stichwort nennen –, 
dass möglicherweise versucht wird, verstärkt auch die Investitionsmittel, die jetzt fließen, 
in Form von ÖPP umzusetzen.  
 
Das sehen wir aus verschiedenen Gründen kritisch. Wir befürchten, dass es grundsätzlich 
teurer wird, weil dann bei der Umsetzung auch noch private Gewinninteressen eine Rol-
le spielen und verstärkt zum Tragen kommen. Wir halten ÖPP vor allen Dingen auch für 
kein Verfahren, das sehr demokratisch ist. Sie können viele Sachen nicht offenlegen, 
weil es private Verträge sind. Zum Teil sind das dann auch tonnenweise Aktenordner, 
die von den parlamentarischen Entscheidungsträgern kaum bearbeitet werden kön-
nen. Das sind die klassischen Einwände gegen ÖPP, die wir entsprechend teilen. 
 
Dann laufen die Verträge sehr, sehr lange. Sie können oft nicht vernünftig oder kurzfristig 
reagieren. Sie müssen entsprechend lange nachverhandeln, wenn Sie etwas anders 
haben wollen, wenn Sie z. B. die Schulen anders ausgestaltet haben wollen und da ent-
sprechende Verträge haben. Das sind die Sachen, die dann als Probleme auftauchen. 
Das sind einige Punkte, warum wir sagen: ÖPP lehnen wir als Gewerkschaften ab.  
 
Im Übrigen sagen das auch die Rechnungshöfe. Die Rechnungshöfe sehen die Punkte, 
die ich jetzt aufgezählt habe, auch sehr kritisch. Was die Rechnungshöfe – beim Hessi-
schen Rechnungshof weiß ich es jetzt nicht, aber insgesamt findet man das in den 
Rechnungshofpapieren in den Stellungnahmen zu ÖPP – auch sagen, ist, dass auf ÖPP 
nicht zurückgegriffen werden darf, weil irgendwie Personalmangel in der Bauverwal-
tung da ist. Das darf nicht die Grundlage für ÖPP sein.  
 
Gleichwohl wirbt z. B. das Institut der deutschen Wirtschaft, also das Arbeitgeberinstitut, 
auf dieser Grundlage für ÖPP. Das ist etwas, was wir ablehnen.  
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? – Das ist nicht der Fall. Dann darf ich 
auch dem Vertreter und der Vertreterin der Gewerkschaften herzlich für ihre Stellung-
nahmen danken.  
 
Jetzt kommen wir zu unserem Altkollegen Gottfried Milde, den ich in unserer Runde 
herzlich begrüße.  
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(Herr Dr. Dieter: Er hat sich aber sehr jung gehalten! – Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe 
Hahn: Das hätte man zu Herrn Dr. Dieter auch sagen können, Herr Vorsitzender!) 
 

– Ja, das stimmt.  
 

(Herr Dr. Dieter: Ich bin noch viel älter, leider! – Heiterkeit) 
 
– Das hat sich nicht auf das Alter bezogen, sondern auf die ehemalige Funktion. Außer-
dem, lieber Jürgen Dieter – das musst du mir jetzt nachsehen –, ist das mein linker Innen-
verteidiger und das mein rechter Innenverteidiger, und die beiden sehen immer gut aus 
– nicht nur äußerlich, sondern auch auf dem Spielfeld.  
 
Kollege Milde, ich begrüße Sie herzlich und gebe Ihnen als Vertreter der Wirtschafts-
bank, der WIBank Hessen, das Wort. – Bitte schön.  
 
 
Herr Milde: Vielen Dank für die sehr schmeichelhaften einführenden Worte. – Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitzender, werte Abgeordnete, Herr Minister! Ich bin heute Morgen für die 
WIBank extra hergekommen, um mich für das Vertrauen zu bedanken, das von den 
Abgeordneten, der Landesregierung, vor allem auch den Vertretern der Landesverwal-
tung in die WIBank, in die Kompetenz der Abwicklung solcher Programme, gesetzt wird. 
Wir unterhalten uns viel mit Vertretern anderer Förderbanken – es gibt ja 16 Landesför-
derinstitute –: Derartige Programme sind den anderen in der Regel nicht bekannt. – Das 
spricht schon dafür, dass wir, gerade auch mit der Landesverwaltung, ein sehr einge-
spieltes Team sind. 
 
Ich erinnere daran, dass das jetzt das dritte Investitionsprogramm in acht Jahren ist. Bei 
den Konjunkturprogrammen gab es das erste Kommunale Investitionsprogramm und 
jetzt KIP II. Das sind zusammen auch 4 Milliarden €, die durch Zuschüsse, aber auch 
durch kapitalmarktfinanzierte Darlehensprogramme zusammengekommen sind. Man 
darf nicht vergessen, dass in dieser Zeit, wenn das mit der Hessenkasse und dem kom-
munalen Schutzschirm noch dazugerechnet wird, noch einmal rund 9 Milliarden € an 
kommunalen Schulden übernommen wurden. Das lässt sich, zumindest wenn ich jetzt 
einmal auf der Ebene von Förderinstituten in Deutschland vergleiche, wirklich sehen. Ich 
denke auch, dass wir da einen Beitrag leisten konnten.  
 
Wir haben es auch in der kurzen Stellungnahme geschrieben: Wir bauen auf den einge-
spielten Prozessen auf. Die Fraktionen durch die Gesetzgebung und das Land auch 
durch Richtlinien sind diejenigen, die die Spielregeln für unsere Zusammenarbeit mit den 
Kommunen festlegen. Das ist schon auch eine Form der Zusammenarbeit, gerade mit 
dem Finanzministerium, die notwendig ist, um solche Programme überhaupt möglich zu 
machen.  
 
Deswegen: Wir sehen uns in der Lage, das sowohl kapitalmäßig als auch prozessual 
darzustellen. Wir haben die Ressourcen und danken für das Vertrauen.  
 
 
Abg. Torsten Warnecke: Lieber Herr Milde, wenn ich es richtig verstanden habe, sollen 
bzw. können die Kommunen die Abwicklung mit Ihnen betreiben. Sie könnten es auch 
anderweitig machen. Ist das ein Punkt, der Sie irgendwie unruhig schlafen lässt? 
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Die zweite Frage, die im Zusammenhang mit dem genannten Zinssatz und der Diskussi-
on um die Abwicklung innerhalb eines Zehnjahreszeitraumes im Raum steht, ist der, dass 
2 % Zinsen im Moment für solche Maßnahmen sicherlich nicht unterbezahlt sind, um es 
einmal so zu formulieren. Ist da noch etwas drin, oder ist das festgesetzt? 
 
 
Herr Milde: Wenn ich das richtig sehe, ist die Höhe der Zinsen noch gar nicht festgelegt. 
Im Zehnjahresbereich sind wir weit unter den 2 %. 2 % sind es im Moment bei einer Fi-
nanzierung über etwa 25 Jahre. Die Zinskurve ändert sich im Moment gerade am lan-
gen Ende mit jeder Äußerung von Herrn Draghi. Langes Ende heißt bei den Bankern 15, 
20 bis 30 Jahre und länger. Da ändert sich das stärker. Im kurzfristigen Bereich ändert es 
sich nicht so schnell. Aber bei zehn Jahren liegen wir im Moment, auch gerade was den 
Zehnjahresbond angeht, noch unter 1 %.  
 
Unruhig schlafen lässt mich das überhaupt nicht. Wir sind in der Lage, das umzusetzen. 
Solche Programme müssen Regierungen und Parlamente nicht auflegen. Deswegen 
bin ich dankbar dafür, dass dieses hier aufgelegt werden wird.  
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen und Wortmeldungen dazu. 
Dann auch noch einmal herzlichen Dank an Sie, lieber Herr Milde.  
 
Nach meiner Liste sind wir jetzt am Ende der Anhörung. Gibt es jemanden im Raum, 
den ich vergessen habe, aufzurufen? – Das ist offensichtlich nicht der Fall.  
 
Dann darf ich für den Ausschuss feststellen, dass wir die Anhörung durchgeführt haben.  
 
Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich bei allen Anzuhörenden für ihre Stellung-
nahme, insbesondere dafür, dass Sie heute Morgen zu uns gekommen sind, wünsche 
Ihnen alles Gute und vor allem einen guten Heimweg. Vielen Dank.  
 
 

(Schluss des öffentlichen Teils – es folgt der nicht öffentliche Teil) 
 
 
 


